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Die das deutsche Akkreditierungssystem seit seiner Ein-
richtung Ende der 1990er Jahre begleitende Kritik und Dis-
kussion um Fortentwicklungen hat in jlngster Zeit eine
neue Richtung genommen. Bereits kurz nachdem im Jahr
2009 die Voraussetzungen fiir den neuen institutionell ori-
entierten Ansatz der Systemakkreditierung geschaffen wor-
den waren, wurden Forderungen nach einer Weiterent-
wicklung der Qualitatssicherung, weg von der Akkreditie-
rung hin zu einem "Institutional Audit" erhoben.

Das vorliegende Heft versammelt Beitrdge, die sich aus un-
terschiedlicher Warte mit dieser Forderung beschéftigen.
Neben Berichten tiber erste Erfahrungen mit der Systemak-
kreditierung aus Hochschulsicht und einem Interview mit
dem Vorsitzenden des Akkreditierungsrates werden inter-
nationale Beispiele fiir Audit-Verfahren exemplarisch und
vergleichend vorgestellt und analysiert.

Im Gespréch mit QiW betont der Vorsitzende des Akkredi-
tierungsrates, Reinhold R. Grimm, "Es geht nicht um weniger
Qualitdtssicherung, sondern es geht um besser geeignete
und angemessene Verfahren". Neben der Starkung der Auto-
nomie der Hochschule sei dies ein zentrales Anliegen der Sy-
stemakkreditierung. Dass bisher erst ein Verfahren der
Systemakkreditierung abgeschlossen werden konnte, sei
zwar bedauerlich aber nicht erstaunlich. Dies, liege zum
einen an den unterschiedlich weit entwickelten hochschulin-
ternen Qualitdtssicherungssystemen, zum anderen hétten ei-
nige Verfahrensregeln prohibitiv gewirkt, weshalb der Akkre-
ditierungsrat diese bereits angepasst habe. Im Zusammen-
hang mit der aktuellen Diskussion Uber Auditverfahren ver-
weist Grimm auf den hohen Grad der Ubereinstimmung in
Verfahren und Begutachtungsstandards. Seite 30

Einen vergleichenden Uberblick zu ausgewihlten Konzepten
externer Qualitdtssicherung in Form der Systemakkreditie-
rung, des Institutional Audits, des Quality Audits sowie der
Institutionellen Evaluation gibt der Beitrag “Externe Qua-
lititssicherungskonzepte: Zwischen Akkreditierung, Evaluati-
on und Audit" von Iris HauBmann, Daniela Heinze, Anna Pia
Roch und Uwe Schmidt. Entlang den Differenzierungskrite-
rien des Gegenstandes, der Funktion, des Verpflichtungsgra-
des und der Konsequenzen, der Organisation und angewand-
ten Methoden sowie der unterschiedlichen Analyseebenen,
die durch die einzelnen Verfahren angesprochen werden, ver-
gleichen sie diese Konzepte und bemihen sich - ausgehend
von der Diagnose, dass die gegenwartige Diskussion um alter-
native Verfahren zur Systemakkreditierung begrifflich undiffe-
renziert gefiihrt wird - um eine Klarung, welche genuinen Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten bestehen. Seite 33

Wie Auditverfahren ausgestaltet werden kénnen, zeigt der
Beitrag "Quality Audit - Externe Qualitétssicherung an Schwei-
zer Universitaten" von Christoph Grolimund. Kernpunkte des
darin beschriebenen Ansatzes des "Organ fiir Akkreditierung
und Qualitdtssicherung an Schweizer Hochschulen" (OAQ)
sind die Prinzipien der Partnerschaftlichen Verantwortung und
"Qualitatsentwicklung kommt vor Qualitatskontrolle". Die Be-
tonung der Qualitatsentwicklung ist dabei besonders hervor-
zuheben, da es sich beim Schweizer Verfahren um ein ver-
pflichtendes Verfahren handelt, das gleichwohl nicht auf eine
Akkreditierungsentscheidung hinauslauft. Dass diese Verfah-
ren auch ohne formelle Akkreditierungsentscheidung ganz er-
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Einfiihrung der

geschaftsfiihrenden Herausgeber

hebliche Bedeutung fiir
die Universitdten besit-
zen, zeigt sich nicht zu-
letzt darin, dass die Fi-
nanzierung durch den
Bund an diese Verfah-
ren geknlipft ist.

Seite 41

Uwe Schmidt

Hopbach

Im Unterschied zur
Schweiz sind Auditverfahren an staatlichen Osterreichi-
schen Universitaten freiwillig. Aus dem Beitrag "Quality
Audits in Osterreich" von Anke Hanft und Andreas Kohler
wird deutlich, wie groR die Ubereinstimmung zwischen
den Verfahren und Begutachtungskriterien zwischen
Osterreich, der Schweiz und dem deutschen Systemakkre-
ditierungsverfahren ist. Dennoch zeigt gerade das &ster-
reichische Beispiel, welche Bedeutung ein entwicklungs-
orientiertes Auditverfahren fur die Fortentwicklung der
hochschulinternen Steuerungs- und Qualitatssicherungssy-
steme haben kann, wenn es individuell auf einzelne Hoch-
schulen zugeschnitten wird. Die ersten Quality Audits an
6sterreichischen Universitaten wurden seit 2008 auf frei-
williger Basis durchgefiihrt. Die Aufgeschlossenheit der
Universitdten ermoglichte einen offenen Dialog mit Gut-
achterinnen und Gutachtern im engsten Sinne der Peer Re-
view, namlich des Austauschs mit ,critical friends'. Mittler-
weile haben sich alle &sterreichischen Universitdten im
Rahmen ihrer Leistungsvereinbarungen mit dem Bund
(2010-2012) verpflichtet, sich einem Quality Audit zu un-

terziehen. Seite 45

AbschlieRend resiimieren zwei Beitrdge aus der Praxis die
bisherigen Erfahrungen mit der Systemakkreditierung. Sabine
Fdhndrich widmet sich auf Grundlage der erfolgreich abge-
schlossenen Systemakkreditierung an der Johannes Guten-
berg-Universitdit Mainz in ihrem Beitrag "Die Programm-
stichprobe im Rahmen der Systemakkreditierung" der Frage,
ob und inwieweit die Betrachtung einzelner Studienpro-
gramme als ein aussagekraftiger Indikator fiir die Giite eines
Qualitatssicherungssystems gewertet werden kann. Neben
der hdaufig kritisierten und mittlerweile revidierten Anzahl
der Programmstichproben fokussiert sie insbesondere auf die
Koppelung der Programmstichproben zum Gesamtverfahren
der Systemakkreditierung sowie auf die Rolle der Gutach-
terinnen und Gutachter in diesem Prozess. Seite 49

Philipp Pohlenz und Sylvi Mauermeister beschreiben in
ihrem Beitrag "Dezentrale Verantwortung und Autonomie.
Entwicklung von Qualititsmanagement im Verfahren der
Systemakkreditierung an der Universitdt Potsdam" die bis-
herigen Erfahrungen auf dem Weg zur Systemakkreditie-
rung. Das auf die Gleichzeitigkeit dezentraler Verantwor-
tung und Ausbildung zentraler Kompetenzen sowie auf die
fachiibergreifende Unterstiitzung durch Serviceangebote
ausgerichtete Modell lasst den Fachern und Fachbereichen
eine weitreichende Autonomie im Hinblick auf die Ent-
wicklung eines eigenen Qualitdtsverstandnisses bei gleich-
zeitiger Uberprufung der Umsetzungsschritte durch eine
zentral durchgefiihrte Metaevaluation. Seite 57

Achim Hopbach & Uwe Schmidt
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QiW-Gesprich

QiW

«ES geht nicht um weniger Qualititssicherung, sondern es
geht um besser geeignete und angemessene Verfahren."

QiW im Gesprach mit Professor Dr. Reinhold R. Grimm,
Vorsitzender des Akkreditierungsrates

QiW: Das Akkreditierungssystem in Deutschland war in
den vergangenen Jahren verschiedenen Verdnderungen
ausgesetzt. Als eine wesentliche Reform ist die Einfiihrung
der Systemakkreditierung zu sehen. Wie schdtzen Sie die
bisherigen Erfahrungen hiermit ein?

Grimm: So sehr viele Erfahrungen gibt es leider noch nicht;
Die Systemakkreditierung der Universitat Mainz vor einigen
Wochen war ja die erste Entscheidung dieser Art. Die lange
Ubergangszeit ist deshalb bedauerlich, weil die Hochschu-
len zu Recht grolRe Hoffnungen in das neue Verfahren der
institutionellen Akkreditierung setzen. Die Systemakkredi-
tierung soll zundchst den Aufwand der Akkreditierungsver-
fahren in jeder Hinsicht verringern. Dartber hinaus riicken,
was mir noch wichtiger ist, die hochschulinternen Steue-
rungs- und Qualitdtssicherungsverfahren in Studium und
Lehre ins Zentrum der Begutachtung, die sich auf die
Selbststeuerungsfahigkeit der Hochschulen konzentriert. Es
ist schlieBlich nicht die Akkreditierung, die Qualitdt in den
Studiengdngen erzeugt; dies ist vielmehr die Aufgabe der
Hochschulen, deren eigener Anspruch in der Akkreditie-
rung Uberpriift wird. Wie die Hochschule ihre Studiengange
entwickelt, durchfiihrt und standig verbessert, wird in der
Systemakkreditierung untersucht. Von solchen Begutach-
tungen lernen die Hochschulen institutionell viel mehr als
von punktuellen Studiengangsakkreditierungen. Bedauer-
lich ist es also, dass noch nicht so viele Verfahren laufen.
Die Autonomie der Hochschulen und ihre eigenverant-
wortliche Entwicklung innovativer Studiengdnge wird auf
die Dauer von der neuen Form institutioneller Akkreditie-
rung entscheidend gestarkt werden.

Dass ihre Einfithrung und Erprobung zundchst nur langsam
erfolgt, ist zwar bedauerlich, andererseits entstand bei der
Einflihrung der Systemakkreditierung durch den Akkreditie-
rungsrat zum Teil der Eindruck, die Systemakkreditierung
wdre das Vehikel, um die ganzen Mithen der Qualitatssi-
cherung loszuwerden. Alles wirde billiger, schneller und
leichter. Ich habe diese Diskussion damals mit Sorge ver-
folgt. Denn es ging ja darum, ein anderes Akkreditierungs-
verfahren einzufiihren, von dem die Hochschulen starker
fur die eigene Entwicklung profitieren, dessen Anforderun-
gen aber nicht gering sind: Hochschulen miissen nachwei-
sen, dass sie ein funktionierendes umfassendes internes
Qualitatssicherungssystem in Studium und Lehre haben.
Viele Hochschulen miissen solche umfassenden Systeme
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erst entwickeln und einfiihren. Dass dies eine gewisse Zeit
in Anspruch nimmt, kann eigentlich nicht Gberraschen.

QiW: Wie sehen Sie den Entwicklungsstand der Hochschu-
len im Hinblick auf die Einflihrung oder Weiterentwicklung
interner Qualitatssicherungssysteme?

Grimm: Viele Hochschulen informieren sich beim Akkredi-
tierungsrat lber die Bedingungen und Regeln der System-
akkreditierung. Diese Gesprdache ergeben ein vielseitiges
Bild. Es gibt Hochschulen, die schon einen hohen Entwick-
lungsstand in der systematischen und umfassenden inter-
nen Qualitdtssicherung erreicht haben. Sehr viele Hoch-
schulen, das ist der Eindruck, den ich aus solchen Ge-
sprachen gewinne, haben sich in den letzten zwei oder
zweieinhalb Jahren intensiv um den Ausbau ihrer hoch-
schulinternen Qualitatssicherung gekiimmert. Manche
Hochschulen gehen noch nicht in ein Verfahren der Syste-
makkreditierung, weil die vorhandenen Verfahren der Qua-
litdtssicherung noch nicht zu einem umfassenden System
verbunden sind oder noch nicht in der ganzen Hochschule
eingesetzt werden. Daran wird aber gearbeitet, und ich bin
zuversichtlich, dass die Zahl der Verfahren in den kommen-
den Monaten deutlich steigen wird.

QiW: HRK und Wissenschaftsrat haben in den vergangenen
Monaten Institutional Audits als Alternative zur Systemak-
kreditierung in die Diskussion eingebracht. Was unter-
scheidet Institutional Audits von dem Ansatz der Systemak-
kreditierung?

Grimm: Das ist eine gute Frage. Bisher habe ich noch kei-
nen detaillierten Vorschlag gesehen. Daher kann ich nicht
genau sagen, welche Vorstellungen solchen Uberlegungen
zugrunde legen. Aber wenn man die bekanntesten Audit-
Verfahren in Europa, das Quality Audit in der Schweiz, das
Institutional Review in GroBbritannien und das Audit in
Finnland mit der Systemakkreditierung vergleicht und die
Standards uberprift, die hochschulinterne Steuerungs-
systeme erfiilllen missen, féllt auf, wie dhnlich alle vier Ver-
fahren sind. Das kann nicht Giberraschen, weil es Gberall um
dieselben Fragen geht: Welche Ziele verfolgt die Hochschu-
le in Studium und Lehre und stimmen diese mit den Vorga-
ben des Qualifikationsrahmens Uberein? Wie setzt sie die
Ziele in den Studiengdngen um? Hier geht es um Konzepti-
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on. Wie stellt sie sicher, dass die Ziele erreicht werden?
Hier geht es um Durchfiihrung, nicht zuletzt um Ausstat-
tung und Studienorganisation. Was tut sie, wenn sie fest-
stellt, dass Ziele nicht erreicht werden? Hier geht es um
Qualitatssicherung. Unterschiede gibt es bei der Durch-
fuhrung: Die Begehungen in Deutschland dauern nicht so
lange wie in England oder Finnland. Der Umfang dessen,
was bei uns Programmstichprobe heift, ist ebenfalls unter-
schiedlich.

Unterschiede gibt es auch bei den Konsequenzen aus den
Verfahren. Diese Unterschiede hdngen vor allem mit dem
jeweiligen Hochschulsystem zusammen. Im Fall einer ver-
sagten Systemakkreditierung misste in Deutschland eine
Hochschule ihre Studiengdnge weiterhin in einem her-
kémmlichen (Programmakkreditierungs-)Verfahren akkre-
ditieren lassen. In GroBbritannien, dessen System gerne als
Gegenbeispiel fiir das formalistische und rigide deutsche
System genommen wird, gibt es keine staatliche Genehmi-
gung von Studiengdngen, also auch keine entsprechende
Rolle der Qualitdtssicherung. Wenn die Qualitdtssiche-
rungsagentur als Ergebnis ihrer Begutachtung ein ,no confi-
dence" ausspricht, hat das drastische Konsequenzen fiir die
gesamte Finanzierung der Hochschule. Im Ubrigen wére es
wohl selbstverstandlich, dass der Rektor unverziiglich seine
Stelle verliert.

Einen groRen Vorteil der deutschen Systemakkreditierung
gegeniiber einem klassischen ,Quality Audit" sehe ich
darin, dass wir in Deutschland tber die Qualitatssicherung
im engeren Sinne hinausgehen und das gesamte Steue-
rungssystem in Studium und Lehre in den Blick nehmen.
Ein reines Quality Audit zu fordern, wiirde ich als daher
Riickschritt sehen.

QiW: Ist eine Diskussion um Alternativen zur Systemakkre-
ditierung zeitgemal, wenn nicht einmal die ersten Verfah-
ren abgeschlossen sind und entsprechende Erfahrungen ge-
sammelt werden konnten?

Grimm: Es lohnt sich, die Kritik der letzten Monate diffe-
renziert zu betrachten. Da wird zunichst moniert, der Auf-
wand fiir die interne Qualitdtssicherung sei noch héher als
in der Programmakkreditierung. All jenen, die diese Kritik
vorbringen, muss ich leider sagen, dass Systemakkreditie-
rung nicht die Abkehr von der Qualitatssicherung bedeu-
tet, sondern ihre Verlagerung in die Hochschulen hinein,
um die Autonomie der Hochschulen und die Hauptverant-
wortung fiir Qualitat in Studium und Lehre zu unterstiitzen.
Es geht nicht um weniger Qualitatssicherung, sondern es
geht um besser geeignete und angemessene Verfahren.
AuRerdem ist der personelle und sachliche Aufwand fir die
innere Qualitatssicherung ein dauerhafter Gewinn fiir die
Hochschulen, der ihnen auch verbleibt.

Dann gab es Kritik, die sich auf die Zugangshiirden und auf
den Umfang der Stichproben bezieht. Hier hat der Akkredi-
tierungsrat je bereits weitgehende Anderungen beschlos-
sen und die Zugangshiirden im Wesentlichen aufgehoben.
Offensichtlich wirkte sich der Umfang der Programmstich-
probe prohibitiv aus. Ich denke, der Akkreditierungsrat hat
gut daran getan, die Programmstichprobe zu verkleinern.
Wenn man sich ihren Zweck vor Augen fihrt, am einzelnen
Studiengang zu Uberpriifen, ob das interne Steuerungs-
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und Qualitdtssicherungssystem auch funktioniert, lasst sich
dies auch mit kleineren Stichproben erreichen.

Den Ansatz einer institutionellen Akkreditierung insgesamt
in Frage zu stellen, ohne fundierte Erkenntnisse zu den Wir-
kungen der Systemakkreditierung zu besitzen, halte ich al-
lerdings nicht fiir angemessen. Ich denke auch, dass wir in
Deutschland eine Diskussion lber Begrifflichkeiten vermei-
den sollten. Wie ich schon sagte, habe ich noch keine Vor-
schldge gesehen, die deutlich vom Ansatz der Systemakkre-
ditierung abweichen. Wenn dem so sein sollte, dann sollte
man durch die Einfiihrung neuer Begriffllchkeiten nicht den
Eindruck erwecken, das Rad werde neu erfunden. Das fuhrt
nur zu Verwirrung und zu unrealistischen Erwartungen.

QiW: Das Akkreditierungssystem in Deutschland weist als
eine Besonderheit im internationalen Vergleich auf, dass sie
gleichzeitig ein Instrument zur Qualitdtsentwicklung sein
wie auch im Sinne einer behérdlichen Entscheidung so ge-
nannte Mindeststandards sichern soll. Zerbricht das Akkre-
ditierungssystem an diesem Spagat?

Grimm: Das ist keine Besonderheit des deutschen Akkredi-
tierungssystems. Wenn Sie in die European Standards and
Guidelines schauen, dann ist dort festgeschrieben, dass alle
Verfahren der Qualitatssicherung auch der hochschulinter-
nen Qualitdtsentwicklung dienen sollen, also auch solche
Verfahren, die stark die zweite Funktion der Qualitatssiche-
rung, die Rechenschaftslegung, bedienen. Allerdings ist es
richtig, dass Akkreditierungsverfahren die Funktion der Re-
chenschaftslegung starker unterstiitzen. Aber gerade die
Systemakkreditierung ist doch so angelegt, dass die Qua-
litditsentwicklung in Studium und Lehre im Zentrum steht.
Die Hochschulen missen nachweisen, dass sie geeignete
Instrumentarien besitzen, um ihre Studiengdnge weiterzu-
entwickeln. Es ist typisch, dass die Verfahren der Qualitats-
sicherung beiden Funktionen dienen, wenn auch in unter-
schiedlicher Gewichtung.

Zum anderen bin ich erstaunt dariber, dass auch zehn Jahre
nach Beginn der Akkreditierung in Deutschland noch immer
der Mythos vom zu tiberpriifenden Mindeststandard in der
Diskussion herumgeistert. Welches der Kriterien fiir die Ak-
kreditierung bezieht sich auf eine Mindestqualitat? Mit wel-
chem der Kriterien ldsst sich die erreichte Qualitét skalieren?
Nehmen wir das vielleicht wichtigste, die Forderung nach
geeigneten Qualifikationszielen. Die Qualifikationsziele
missen dem Profil nach sinnvoll sein und dem Niveau nach
dem Qualifikationsrahmen fiir deutsche Hochschulabschlis-
se entsprechen. Jetzt skalieren Sie das mal. Wie kdnnen Gut-
achterinnen und Gutachter zu dem Ergebnis kommen, dass
ein Qualifikationsziel dem Profil nach sinnvoller ist, als das
andere? Oder zum Niveau: Natiirlich verbietet sich hier eine
Skalierung ohnehin. Ein Bachelorstudiengang soll die Stu-
dierenden zum Bachelorniveau fiihren, nicht zum Master-
niveau. Ich kann mir allenfalls beim Kriterium, das sich auf
Ausstattung bezieht, eine Skalierung vorstellen. Neben dem
Begutachtungsergebnis, dass die Ausstattung angemessen
und ausreichend ist, kdnnte ein anderes Ergebnis lauten, die
Hochschule stellt eine bessere Ausstattung in personeller
und sdchlicher Hinsicht zur Verfligung als fiir die den Studi-
engang erforderlich. Aber wir haben nur einige Qualitatskri-
terien, die sich quantitativ erfassen lassen.
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Also: Ich denke nicht, dass das deutsche Akkreditierungs-
system an diesem Spagat zerbricht. Dieser Spagat ist ty-
pisch fur alle Qualitatssicherungsverfahren. Es kommt eher
darauf an, sich selbst und der Offentlichkeit den Zweck der
Qualitatssicherungsverfahren transparent vor Augen zu
flihren und dann das am besten geeignete Verfahren zur Er-
reichung des Zwecks auszuwahlen. Ich stelle fest, dass auch
in der aktuellen Diskussion tber die Weiterentwicklung der
Akkreditierung allenthalben iber Verfahrensfragen gespro-
chen wird, viel weniger aber Uber das Ziel, das die einzel-
nen Akteure verfolgen. Hier liegt eine Gefahr, nicht in dem
von lhnen genannten Spagat, die Gefahr ndmlich, dass Ziel
und Verfahrensausgestaltung nicht zusammenpassen. Das
flihrt unweigerlich zum Scheitern der Qualitatssicherung.

QiW: Verfolgt man die aktuelle Diskussion um den rechtli-
chen Status der Akkreditierung in Deutschland, so stellt
sich unweigerlich die Frage, ob und in welcher Form die
Akkreditierung eine Zukunft haben wird. Wie schatzen Sie
diese ein?

Grimm: Das ist nicht in erster Linie eine rechtliche, sondern
eine hochschulpolitische Frage. Die These, dass das deut-
sche Akkreditierungssystem, was seine rechtliche Fundie-
rung angeht, Nachbesserungsbedarf hat, ist ja nicht neu.
Wenn man die juristische Fachliteratur der letzten zwei
Jahre betrachtet, so sind sich zwar nicht alle in jedem Punkt
einig, aber es gibt einen Korridor von Meinungen, der be-

QiIwW

sagt, dass die derzeitige rechtliche Konstruktion des Akkre-
ditierungsrates verbesserungsfahig ist, etwa durch einen
Staatsvertrag. AuBerdem ist die Frage zu klaren, ob Akkre-
ditierung, soweit die Agenturen betroffen sind, ein hoheit-
licher Akt ist und also Verwaltungsrecht anzuwenden ist,
oder ob es sich um ein privatrechtlich ausgestaltetes Ver-
fahren handelt. Diese Frage zielt auf den Zusammenhang
von Akkreditierung als Qualitatsbeurteilung und staatlicher
Genehmigungsentscheidung ab. Beide Fragen sind nicht
neu; die Lander kénnen sie durch entsprechende Gesetze
beantworten. Das sind aber alles Fragen der Ausgestaltung,
deren Beantwortung lediglich eines politischen Willens be-
darf. Ich habe nicht den Eindruck, dass die relevanten hoch-
schulpolitischen Akteure grundsatzlich von der Idee einer
staatsfernen Qualitdtssicherung, die den europdischen
Standards entspricht, abriicken wollen. Eine Ausnahme bil-
det sicherlich der Hochschulverband, der — ohne dies einzu-
gestehen — eher zu einer staatlichen Detailsteuerung in die
Hochschulen hinein zuriick méchte. Wiirde sich Deutsch-
land auf diesem Wege aus dem Bolognaprozess verabschie-
den, hatte dies dulerst negative Folgen fiir die internatio-
nale Anerkennung der deutschen Hochschulabschlisse.
Vielmehr missen wir nun dringend die rechtlichen Detail-
fragen klaren, damit wir uns der Aufgabe zuwenden kon-
nen, die Akkreditierung so auszugestalten, dass sie den Stu-
dierenden, den Hochschulen und der Offentlichkeit niitzt.

Das Gesprach fiihrte QiW Mitherausgeber Dr. Uwe Schmidt
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Externe Qualititssicherungskonzepte:

Zwischen Akkreditierung,
Evaluation und Audit

An deutschen Hochschulen stellt die Akkreditierung mitt-
lerweile ein etabliertes externes Qualitdtssicherungsinstru-
ment fiir den Bereich Studium und Lehre dar. Mit ihrer Ein-
fuhrung vor rund einem Jahrzehnt waren drei zentrale Ziele
verbunden: Erstens sollte die Akkreditierung die staatliche
Anerkennung von Studienprogrammen uber die bis dato
geltenden Rahmenpriifungsordnungen ersetzen. Ermog-
licht werden sollte zweitens eine gréBere inhaltliche Viel-
falt und zeitliche Flexibilitdt bei der Ausgestaltung der re-
formierten Studiengange. SchlieBlich sollte drittens ein Sys-
tem etabliert werden, das der expliziten Qualitatsiiberprii-
fung und -entwicklung neu einzurichtender Studiengange
dient (Teichler 2006, S. 131f; Fahndrich 2009, S. 5f).
Zunéchst war eine Akkreditierung allein auf Ebene einzel-
ner Studienprogramme moglich (Programmakkreditierung).
Seit ca. drei Jahren besteht fir Hochschulen dariiber hinaus
die Moglichkeit, die Qualitat ihrer Studiengange liber eine
Akkreditierung des internen Qualitdtssicherungssystems zu
demonstrieren (Systemakkreditierung). In diesem Kontext
bewegt sich aktuell eine Diskussion, die unterschiedliche
Konzepte externer Qualitdtssicherung unter der Perspekti-
ve aufgreift, ob und inwieweit diese fiir den Hochschulkon-
text angemessen sind.

1. Einleitung

Obgleich im deutschen Hochschulraum derzeit erst ein
Verfahren zur Systemakkreditierung abgeschlossen ist,
mehrten sich in den vergangenen Monaten kritische Stim-
men gegeniiber diesem. Bemangelt wurde zunéchst das ei-
gentliche Akkreditierungsverfahren. Zum einen wurden
die Voraussetzungen fir die Zulassung zur Systemakkredi-
tierung von einigen Hochschulen als zu groRe Hiirde er-
achtet. So sahen die Zulassungskriterien zundchst den
Nachweis einer Anzahl von bereits akkreditierten Studi-
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engangen vor, die sich an je angefangenen 2.500 immatri-
kulierten Studierenden bemalB (Akkreditierungsrat 2008).
Zum anderen erschien das Akkreditierungsprozedere mit
zwei Vor-Ort-Begehungen, der Betrachtung von minde-
stens drei spezifischen Studiengangmerkmalen (Merkmals-
stichprobe) und der Begutachtung von 15% aller Studi-
engange (Programmstichprobe) insgesamt als zu langwie-
rig und aufwandig. SchlieBlich wurden auch die Entschei-
dungsregeln der Systemakkreditierung kritisiert, die eine
Akkreditierung unter Auflagen nicht vorsahen. Der Akkre-
ditierungsrat hat zwischenzeitlich auf die genannten Moni-
ta reagiert: Die Zulassungsvoraussetzungen sehen nun-
mehr keinen Nachweis von bereits akkreditierten Studi-
engangen vor. Ebenso wurde die Zahl der Programmstich-
proben auf drei herabgesetzt und die Akkreditierung kann
mittlerweile auch unter Auflagen ausgesprochen werden,
sofern die festgestellten Mangel innerhalb von neun Mo-
naten behebbar scheinen (vgl. Akkreditierungsrat 2010).
Gerade durch diese letzte Neuerung wird auch solchen
Hochschulen die Méglichkeit der Systemakkreditierung
erdffnet, die derzeit Gber ein in Entwicklung begriffenes
Qualitatssicherungssystem verfiigen.

Die momentane Diskussion hat sich mittlerweile weg von
den Verfahrensregeln hin zu der Grundsatzfrage bewegt, ob
das Qualititsverstindnis von Akkreditierungen — welches in
der Uberpriifung von vorab definierten Mindeststandards
zu sehen ist — den Bedirfnissen deutscher Hochschulen
entspricht (Nickel/Rischke 2011, S. 45). Mit diesen Uberle-
gungen gewinnen alternative externe Qualitdtssicherungs-
konzepte, vornehmlich Quality Audits und Institutionelle
Audits, an Prasenz. Augenfallig erscheint an dieser Debatte,
dass lber die verwendeten Begriffe kein gemeinsames Ver-
standnis besteht. So arbeitet beispielsweise die Hochschul-
rektorenkonferenz (2010a/b) in ihren Pressemitteilungen
mit drei unterschiedlichen Begriffen (,Institutionelles
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Audit”, ,Qualitatsaudit”, ,Institutionelles Qualitdtsaudit")
und verwendet diese synonym. Diese Mehrdeutigkeiten er-
schweren jedoch eine tiefergehende Erorterung der Starken
und Schwéchen der verschiedenen Konzepte. Der vorlie-
gende Artikel soll zur Systematisierung der externen Qua-
litatssicherungsansatze auf institutioneller Ebene beitragen.

2. Differenzierungskriterien fur externe Qua-
litdtssicherungskonzepte

Gegenstand des vorliegenden Beitrags ist die vergleichende
Betrachtung unterschiedlicher Qualitatssicherungsverfah-
ren, die von hochschulexternen Akteuren an Hochschulen
durchgefithrt werden. Im Fokus stehen hierbei die Institu-
tionelle Akkreditierung, die Systemakkreditierung, die Insti-
tutionelle Evaluation sowie Quality Audits und Institutional
Audits. Partiell wird eine landervergleichende Perspektive
eingenommen, die nicht systematisch, sondern beispielhaft
zu verstehen ist und insbesondere solche Lander in die Be-
trachtung mit einbezieht, die als typische Vertreter fir die
unterschiedlichen Verfahren stehen.

Bevor nachfolgend auf die Beschreibung unterschiedlicher
Qualitatssicherungsverfahren eingegangen wird, sollen an
dieser Stelle Differenzierungskriterien beschrieben werden,
die fur die vergleichende Betrachtung leitend sein werden.
Unterschieden wird hierbei nach Gegenstand, Analyseebe-
ne, Funktion, Verpflichtungsgrad, an das Verfahren ansch-
lieBenden Konsequenzen, dem zugrunde liegenden Qua-
litatsverstandnis, der Verfahrensmethodik und Organisation.
Im Hinblick auf den Gegenstand von Qualitatssicherungs-
verfahren kann zum einen danach differenziert werden, ob
sich die Verfahren auf Projekte, Programme oder Institu-
tionen bzw. Organisationen beziehen. Die hier vorgestell-
ten Verfahren fokussieren alle auf die institutionelle Ebene
und sind in diesem Sinne bzgl. der methodischen Vorge-
hensweise, dem Zweck und méglicher Konsequenzen in
der Regel deutlich anders ausgeprédgt als bspw. Formen
der Programmevaluation oder -akkreditierung. Der Ge-
genstand der Verfahren kann dariiber hinaus nach dem
Leistungsbereich unterschieden werden, auf den sich
diese beziehen, d.h. mit Blick auf die Aufgaben der Uni-
versitdit, ob Forschung, Lehre oder auch Governance
Berlicksichtigung finden. Weiterhin lassen sich die Verfah-
ren danach differenzieren, ob bzw. in welcher Intensitit
einzelne  Analyseebenen angesprochen werden.
Grundsétzlich |asst sich hierbei fiir den Bereich der Qua-
litatssicherung nach der Ziel-, der Struktur-, der Prozess-
und Ergebnisqualitdt unterscheiden (vgl. Schmidt 2008).
Daneben lassen sich in Anlehnung an Stockmann (2000)
verschiedene Funktionen der Qualitdtssicherung beschrei-
ben, wobei im Kontext der hier vorgestellten Verfahren
vor allem interessiert, inwieweit diese eher einem Kon-
troll- oder einem Entwicklungsparadigma folgen®.
SchlieBlich — und dies scheint mit Blick auf die folgende
Schilderung der Verfahren von besonderer Bedeutung -
kann danach unterschieden werden, welches Qualitats-
verstandnis bzw. welcher MaBstab zugrunde liegt. Qua-
litdt lasst sich hierbei entweder als MaR der Zielerrei-
chung, als Vergleich zwischen gleichartigen Programmen,
Projekten oder Institutionen, als Fortschritt iber die Zeit,
als normative Setzung oder als Ableitung aus einem Mo-
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dell gelingender Organisation bzw. gelingender Program-
me und Projekte ableiten (vgl. Schmidt 2010).

Neben den Fragen, inwieweit einzelne Verfahren verpflich-
tend vorgeschrieben sind und welche monetdren oder
rechtlichen Konsequenzen aus den Verfahren resultieren
sind die vorgenannten Aspekte leitend fiir die folgende Be-
trachtung.

2.1 Institutionelle Akkreditierung / Systemakkreditierung
Der Begriff der ,Akkreditierung" geht auf das lateinische
Verb accredere (,,Glauben schenken") zuriick und findet in
verschiedenen Kontexten Verwendung. Wéhrend Akkredi-
tierungen bspw. im Sportbereich einzelne Personen (Sport-
ler, Journalisten) in den Blick nehmen und diesen den Zu-
gang zu medialen Veranstaltungen ermdglichen bzw. ver-
wehren, finden Akkreditierungen im Hochschulsystem auf
der Ebene von Programmen und Institutionen Anwendung.
Nach Vlasceanu, Griinberg und Parlea (2007, S. 25) rekur-
rieren Akkreditierungen auf vorab definierte Qualitatskrite-
rien, bei denen es sich zumeist um Mindeststandards han-
delt und mit deren Uberpriifung eine Ja/Nein-Entscheidung
verbunden ist:

. The process by which a (non-)governmental or private
body evaluates the quality of a higher education institution
as a whole or of a specific educational programme in order
to formally recognize it as having met certain pre-determi-
ned minimal criteria or standards. The result of this process
is usually the awarding of a status (a yes/no decision), of re-
cognition, and sometimes of a license to operate within a
time-limited validity."

Im europdischen Hochschulraum liegt die Entscheidungs-
hoheit Gber die inhaltliche Ausgestaltung dieser Kriterien in
der Regel auf Seiten des Staates bzw. bei Einrichtungen und
Stiftungen, die zu eben diesem Zwecke einen staatlichen
Auftrag erhalten. Demgegeniiber wird das U.S.-amerikani-
sche Akkreditierungssystem wesentlich staatsferner bzw.
selbstorganisierter umschrieben (vgl. Harvey 2004, S. 5;
Teichler 2006, S. 133; Heimer/Schneider 2000, S. 474).

Im Folgenden sollen die Systemakkreditierung? als deutsche
Variante institutioneller Akkreditierung und die US-ameri-
kanische Institutionelle Akkreditierung gegeniibergestellt
werden: In den Vereinigten Staaten (USA) hat das System
der Akkreditierung eine mehr als 100-jéhrige Tradition. In
etwa vergleichbar mit der Organisation des deutschen Ak-
kreditierungssystems, besteht auch in den USA ein zweistu-
figes System, bestehend aus einer zentralen Instanz, dem
sogenannten Council for Higher Education Accreditation
(CHEA), und einer Vielzahl von Akkreditierungsagenturen
auf der dezentralen Ebene (vgl. Eaton 2009). Im Jahre 2009
wurden 80 Akkreditierungsagenturen gezahlt, die auf Ebene
von Programmen und Institutionen (vornehmlich Colleges
und Universitdten) in den 50 US-Bundesstaaten tatig waren.

1 Die weiterhin von Stockmann angefihrten Funktionen der Legitimation
und Forschung spielen in dem hier dargestellten Zusammenhang zunachst
eine zwar latente, jedoch fiir die Analyse nachgeordnete Rolle.

2 In Deutschland existiert neben der Systemakkreditierung weiterhin die
"Institutionellen Akkreditierung”, die seitens des Wissenschaftsrates er-
folgt. Die Institutionelle Akkreditierung bildet die Grundlage fiir die staat-
liche Anerkennung von Hochschulen in nicht-staatlicher Tragerschaft (vgl.
hierzu auch Wissenschaftsrat 2010). Sie soll im Folgenden jedoch keine
nahere Betrachtung erfahren.
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Unterschiede bestehen in zweierlei Hinsicht: Zum einen ste-
hen die US-amerikanischen Akkreditierungsagenturen un-
tereinander in keinem wettbewerblichen Verhdltnis. Viel-
mehr sind die Hochschulen an die fiir Ihre Region zustandi-
ge Akkreditierungsagentur gebunden. Zum zweiten erfolgt
die Anerkennung der Akkreditierungsagenturen (die soge-
nannte ,recognition”) Uber zwei Institutionen, den CHEA
und das Bildungsministerium der Vereinigten Staaten (Uni-
ted States Department of Education (USDE)). Den Anerken-
nungsverfahren von CHEA und USDE liegen unterschiedli-
che Funktionen zugrunde. So sind mit dem CHEA-Siegel in
erster Linie Anerkennungsfragen innerhalb der akademi-
schen Gemeinschaft verbunden (vgl. Althaus 2009). Im
Fokus des Bildungsministeriums steht die Frage, in welcher
Weise die Akkreditierungsagenturen die Soliditat der Hoch-
schulen in den Blick nehmen. Entsprechend sind mit der Ak-
kreditierungsentscheidung in den USA und in Deutschland
unterschiedliche Konsequenzen verbunden: Die Institutio-
nelle Akkreditierung dient den Hochschulen in erster Linie
dem Zugang zu Bundesmitteln und privaten Férdergeldern.
Ebenso kdnnen die US-amerikanischen Studierenden nur an
Hochschulen, die eine Institutionelle Akkreditierung durch-
laufen haben, staatliche Stipendien beantragen. Systemak-
kreditierte Hochschulen in Deutschland haben hingegen mit
keinerlei finanziellen Anreizen zu rechnen. Vielmehr erwirbt
die Hochschule dadurch die Legitimation, Studiengdnge
selbst einrichten und weiterfiihren zu konnen (Verpflich-
tungsgrad). Gleiches gilt auch fir die deutsche Programmak-
kreditierung, die den Hochschulen ermdglicht, die betrach-
teten Studiengdnge starten zu lassen bzw. weiterzufiihren.
Entsprechend andersartig gelagert ist das Verhaltnis der Sy-
stem- bzw. Institutionellen Akkreditierung zu Programmak-
kreditierungen: Wahrend sich in Deutschland die System-
und Programmakkreditierung als Alternativen gegeniiber
stehen, ist die Programmakkreditierung in den USA ein von
der Institutionellen Akkreditierung unabhangiges Instru-
ment. Dies kommt auch zum Ausdruck, wenn man den Ge-
genstand und die Analyseebenen der System- und Institu-
tionellen Akkreditierung in den Blick nimmt. Die Systemak-
kreditierung betrachtet die Funktionsfahigkeit des Qualitats-
sicherungssystems in den Bereichen von Studium und Lehre
und dessen Einbettung in das Steuerungssystem der Hoch-
schule. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Hochschule
iber geeignete Prozesse und Strukturen verfligt, um die sei-
tens des Akkreditierungsrates formulierten Ziele (Qualifikati-
onsziele und Qualitat von Studiengdngen) zu erreichen. Der
Fokus liegt des Weiteren in der Frage der Kompatibilitdt
zwischen den normativ gesetzten Zielen und individuellen
Zielen der Hochschule sowie in der Frage, ob die Hochschu-
le geeignete Prozesse besitzt, um die Qualitdt der Studi-
engange sicherzustellen. Die Institutionelle Akkreditierung
betrachtet im Gegensatz zur Systemakkreditierung kaum das
hochschulinterne Qualitdtsmanagementsystem. Im Mittel-
punkt stehen mehr die Leistungsbereiche der Hochschule,
vornehmlich Studium und Lehre, Forschung und Admini-
stration. Hieraus ldsst sich tendenziell auch eine starkere Fo-
kussierung des Verfahrens der Institutionellen Akkreditie-
rung auf die Ebene der Ergebnisse beobachten (Eaton
2009), wogegen die Systemakkreditierung zumindest im
Rahmen der Erstakkreditierung die Prozesse der Selbst-
steuerung betont.
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Hinsichtlich der Verfahrensschritte arbeiten die Systemak-
kreditierung ebenso wie die Institutionelle Akkreditierung
auf Grundlage eines Selbstberichts (Schritt 1), einem Be-
gutachtungsverfahren durch Peers einschlieBlich einer bzw.
mehrerer Begehungen (Schritt 2) und einer Entscheidung
durch die Akkreditierungskommission (Schritt 3). Ein we-
sentlicher Unterschied beider Verfahren besteht in den An-
forderungen nach der eigentlichen Akkreditierungsent-
scheidung. So sieht die Systemakkreditierung derzeit noch
einen vierten Schritt vor, der sich in weiteren Programmbe-
gutachtungen nach der Halfte der Akkreditierungsfrist
duBert (sogenannte Halbzeitstichprobe). Auch wird die Sys-
temakkreditierung insgesamt fiir sechs bzw. bei Reakkredi-
tierung flr acht Jahre ausgesprochen, wahrend die Institu-
tionelle Akkreditierung einen Zeitraum von i.d.R. zehn Jah-
ren umfasst (Eaton 2009).

Reslimiert man die hier kurz vorgestellten Verfahren der
Akkreditierung, so ldsst sich als zentraler abgrenzender
Aspekt insbesondere ein extern gesetztes, normatives Qua-
litdtsverstandnis nennen, was dieser Form der Qualitits-
sicherung zugrunde liegt.

2.2 Institutionelle Evaluation

Obwohl mehrheitlich angenommen wird, dass der Begriff
,Evaluation" aus dem Lateinischen stammt, sind seine
Wourzeln in dem franzdsischen Verb ,evaluer" zu suchen,
womit eine ,alltdgliche Tatigkeit der Schatzung, Ermittlung
oder Wertbestimmung" (Beywl/Widmer 2009, S. 14) ge-
meint ist. Uber das englische Wort value (=Wert, Nutzen)
und evaluation (=Abschatzung, Bewertung) hat der Begriff
seinen Weg in den deutschen Sprachgebrauch gefunden.
Im Hochschul- und Bildungsbereich findet er seit Beginn
der 1990er Jahre verstarkt Verbreitung. Lehrveranstal-
tungsfeedbacks an Hochschulen sowie Schiilerleistungs-
messungen und Schulvergleiche haben u.a. zu dieser Ver-
breitung beigetragen, wobei auffillt, dass der Begriff auf
.hahezu alle Gegenstdnde angewendet werden und vieles
(...) damit gemeint sein” (Beywl/Widmer 2009, S. 14)
kann. ,Evaluation" umschreibt die Bewertung und Begut-
achtung von Leistungen sowie die intendierten und nicht
intendierten Wirkungen, d.h. den Erfolg und/oder die Effi-
zienz und Wirtschaftlichkeit von Bildungs- oder anderen
Prozessen, Projekten, Programmen, Institutionen oder
Strategien. Eine Evaluation beinhaltet im Unterschied zur
Akkreditierung oft eine beratende Funktion3.

In diesem Kontext interessiert vor allem die Institutionelle
Evaluation an Hochschulen, die durch die Begutachtung
der Qualitat aller Aktivititen innerhalb der jeweiligen
Hochschule gekennzeichnet ist (vgl. Mittag 2006, S. 2). Der
Ansatz der institutionellen Evaluation kann sich hierbei auf
unterschiedliche Aggregatsebenen (ganze Hochschulen,
einzelne Fachbereiche oder Facher) und Fragstellungen be-
ziehen, so u.a. auf Aspekte der Zielsetzung und Profilbil-
dung von Einrichtungen, auf personelle, sachliche und Wis-
sensressourcen, auf Prozesse der Kooperation und Kommu-
nikation sowie auf Ergebnisse bzw. Leistungen im Bereich
von Forschung, Studium und Lehre4.

| 3 Vgl. u.a. http://www.olev.de/e/evaluation.htm, Aufruf: 22.05.2011.

4 Vgl. http://www.zq.uni-mainz.de/286.php, Aufruf: 18.06.2011.
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In Deutschland werden Institutionelle Evaluationen seit
Mitte der 1990er Jahre zumeist von unabhéngigen Evalua-
tionsagenturen und -verblinden durchgefiihrt, die i.d.R. re-
gional organisiert sind und partiell im Wettbewerb unter-
einander stehen. In diesem Zusammenhang sind z.B. die
Zentrale Evaluationsagentur niedersachsischer Hochschulen
(ZEvA), der Verbund norddeutscher Universititen, der
Hochschulevaluierungsverbund Siidwest und die Evaluati-
onsagentur Baden-Wiirttemberg (evalag) zu nennen. Dane-
ben existieren Evaluationseinrichtungen an einzelnen
Hochschulen (z.B. das Zentrum fiir Qualitatssicherung und -
entwicklung der Universitit Mainz oder das Zentrum fur
Hochschul- und Qualitatsentwicklung der Universitat Duis-
burg Essen) und Ubergeordnete Einrichtungen (u.a. der
Wissenschaftsrat, die Evaluationsstelle der Leibniz-Ge-
meinschaft oder auf europdischer Ebene die European Uni-
versity Association) (Organisation).

Nimmt man die Institutionelle Evaluation vor dem Hinter-
grund der zuvor dargestellten Kriterien in den Blick, ldsst
sich restimieren, dass ihr Gegenstand grundsatzlich alle Lei-
stungsbereiche einer Hochschule (Forschung, Studium und
Lehre sowie Administration) sein kénnen (vgl. Mittag 2006,
S.3und S. 10-11). Die primare Funktion einer Institutionel-
len Evaluation ist die Qualitadtsentwicklung. Sie soll den Ist-
Zustand der zu evaluierenden Einrichtung sowie die Stdr-
ken und Schwéichen herausarbeiten, um auf dieser Grundla-
ge qualitatsverbessernde Vorschlige zu entwickeln. Sie
grenzt sich damit insofern von Akkreditierungsansatzen ab,
als die Orientierung fiir die Bewertung kein extern gesetz-
ter, sondern ein durch die zu evaluierende Einrichtung defi-
nierter Qualitdtsstandard ist:

.Es geht in allen Phasen um die Herausarbeitung der Stér-
ken und Schwéchen der internen Steuerungs-, Qualitatssi-
cherungs- und Qualitdtsentwicklungsverfahren der Hoch-
schule mit dem Ziel, noch nicht ausgeschépfte Potentiale
zu ihrer Verbesserung und Weiterentwicklung und zur Op-
timierung der Organisationsstrukturen zu entwickeln. Ziel
ist also die Verbesserung der Selbststeuerungsfahigkeit der
Hochschule, nicht jedoch die Priifung, ob vorgegebene
Standards erfiillt werden."” (ZEvA 2010, S. 10)

Mit Blick auf Qualitatssicherungssysteme ist damit das Ziel
einer Institutionellen Evaluation im Gegensatz zur System-
akkreditierung die Begleitung und Unterstiitzung von
Hochschulen beim Aufbau eines Qualitatssicherungssys-
tems und nicht die Zertifizierung von bereits bestehenden
Qualitatssicherungssystemen. Demzufolge geht das zu-
grunde liegende Qualitdtsverstandnis ,(...) von der Er-
kenntnis aus, dass die nachhaltige Sicherung und Weiter-
entwicklung der Qualitdt von Lehre und Studium nur még-
lich ist, wenn es gelingt, in allen hierfiir direkt oder indirekt
relevanten Bereichen Organisationsstrukturen und Verfah-
ren zu etablieren, die eine wirksame Kontrolle und Steue-
rung der Lehr- und Studienqualitit erlauben” (Kinzel
2008, S. 114).

Es besteht in der Regel fir Hochschulen keine Verpflich-
tung, sich einer Institutionellen Evaluation zu unterziehen.
Vielmehr handelt es sich um eine freiwillige Teilnahme im
Rahmen der universitdren Qualitatsentwicklungsprozesse.
Aufgrund dessen lasst sich ableiten, dass die evaluierte
Hochschule infolge von Nicht- oder Teilumsetzung der be-
schlossenen MaBnahmen in der Regel keine Konsequenzen

36

QiIwW

zu erwarten hat. Diese kénnen sich Hochschule jedoch in
Form von Selbstverpflichtungen selbst auferlegen (vgl. Mit-
tag 2006, S. 9).

Das Verfahren ist bei allen Evaluationsagenturen und -ver-
biinden in mehreren Stufen gestaltet und lauft unter dem
Prinzip des Peer Review ab: Auf eine interne Evaluation
(Selbstbericht der Hochschule) folgt eine externe Evaluati-
on, welche eine Vor-Ort-Begehung der Gutachter mit
anschlieBender Erstellung und der Veroffentlichung eines
Gutachtens (Evaluationsbericht) beinhaltet. Meist enthalt
dieses Empfehlungen fiir Verbesserungen. Den Verfahrens-
abschluss bildet eine Stellungnahme der jeweiligen Hoch-
schule mit den aus dem Evaluationsprozess gezogenen
Schlussfolgerungen, die in ein MaBnahmenpaket miinden
(vgl. Mittag 2006, S. 2-3; Kiinzel 2008, S. 127). Meist,
bzw. wenn gewiinscht, schlieft sich in zeitlichem Abstand
an die Evaluation ein Follow-Up an, in dessen Mittelpunkt
die Frage steht, ob und in welchem AusmaR die im Rah-
men der Evaluation ausgesprochenen Empfehlungen be-
reits in die Tat umgesetzt wurden. Institutionelle Evaluati-
onsverfahren definieren sich in der Regel weniger tber
spezifische Kriterien als Uber das skizzierte Verfahren an
sich, welches dahingehend angelegt ist, Hochschulen bei
der Etablierung und Ausbildung einer Institutionellen Qua-
litatskultur zu begleiten.

So fokussiert auch das , Institutional Evaluation Programme
(IEP)" der European University Association (EUA)> auf die
Entscheidungsprozesse, die interne Qualitatskultur sowie
die Effektivitdt der Strategischen Hochschulentwicklung.
“The IEP evaluations have a formative orientation, i.e., they
are aimed at contributing to the development and enhan-
cement of the institutions. The IEP is not geared towards
passing judgements, accrediting, ranking or comparing in-
stitutions.” (IEP 2011, S. 15)

Das Konzept der institutionellen Evaluation rekurriert so-
wohl bei den deutschen Evaluationsagenturen und -ver-
biinden als auch bei der international tatigen EUA auf alle
vier beschriebenen Analyse- bzw. Qualititsebenen. Im Rah-
men eines solchen Verfahrens werden insbesondere die
Stringenz der verschiedenen Zielqualitdten, sowie die Kom-
patibilitdt der Ziel- und Ergebnisqualitdt in den Blick ge-
nommen. Wéhrend die Strukturebene im Hinblick auf die
vorhandene personale und materielle Ausstattung der
Hochschule Beriicksichtigung findet, werden Prozesse nur
bzw. in erster Linie unter strategischer Perspektive betrach-
tet. Im Rahmen einer Institutionellen Evaluation wird damit
die Zielqualitdt weitaus starker als bei einer Akkreditierung
in den Mittelpunkt des Verfahrens geriickt.

2.3 Quality Audit
Im Wirtschaftsbereich sind Auditsé ein Bestandteil der sys-
tematischen Uberpriifung, ob und inwieweit das Qua-

| 5 Die EUA bietet weltweit Institutionelle Evaluationen an. Bislang wurden

260 Verfahren in 45 Lindern durchgefiihrt. Gegenstand des IEP ist in er-
ster Linie die gesamte Institution. Die Funktion des IEP konzentriert sich
auf die Entwicklung eines hochschuleigenen Qualitatssicherungssystems.
Auch die Verfahren der EUA sind freiwillig und zeichnen sich insbesondere
durch  die konsequente internationale = Zusammensetzung  der
Gutachter/innen-Gruppe und die obligatorische Méglichkeit eines Follow-
Up nach zwei bis vier Jahren aus (vgl. IEP 2011, S. 5 und S. 30).

6 Audit leitet sich vom lateinischen Wort audire (héren, zuhdren) ab.
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litatsmanagementsystem eines Unternehmens spezifischen,
haufig branchenspezifisch definierten Normen entspricht
(z.B. nach 1SO 9001) und wie dieses im Unternehmen im-
plementiert ist. Fiir den Hochschulbereich definiert die Eu-
ropean Association for Quality Assurance in Higher Educati-
on (ENQA) Audit ,as a method for evaluating the strengths
and weaknesses of the quality assurance mechanisms, ad-
opted by an institution for its own use in order to conti-
nuously monitor and improve the activities and services of a
subject, a programme, the whole institution, or a theme.”
(ENQA 2009, S. 8)

Angeboten werden Quality Audits auf der institutionellen
Ebene bislang nur von wenigen deutschen Agenturen (vgl.
u.a. Nickel/Rischke 2011, S. 45). Im Unterschied dazu
haben einige europdische Lander Audits ,as part of their
national framework of external quality assurance”
(Brink/Kohler 2009, S. 35; vgl. hierzu auch Mittag 2006,
S. 5) etabliert.

Beispielhaft lasst sich Norwegen anfiihren, das bereits frih-
zeitig Quality Audits implementierte. Hierbei existiert ein
duales System von Quality Audit und Akkreditierung’
(Froestad 2009a, S. 32; Stensaker 2005, S. 219f). Bei einem
Quality Audit wird das interne Qualitdtssicherungssystem
einer Hochschule bzw. dessen Effektivitat evaluiert. Fokus-
siert wird auf das Qualitdtssicherungssystem im Bereich
Studium und Lehre (Gegenstand) (Brink/Kohler 2009, S.
40). Sowohl Akkreditierung als auch die Teilnahme an
einem Quality Audit sind fiir alle norwegischen Hochschu-
len unabhéngig vom Typus verpflichtend (Verpflichtungs-
grad). Beide Formen der Qualitdtssicherung gehéren zu den
zentralen Aufgaben der im Januar 2003 gegriindeten unab-
hdngigen Norwegischen Agentur fir Qualitatssicherung im
Bildungswesen (NOKUTS8). Grundvoraussetzung sowohl fir
ein Quality Audit als auch fur die Akkreditierung ist, dass
die Hochschule Gber ein funktionierendes internes Qua-
litatssicherungssystem verfiigt. Alle norwegischen Hoch-
schulen waren gesetzlich verpflichtet bis Ende 2003 ein in-
stitutionelles  Qualitatssicherungssystem  einzurichten
(Stensaker 2005, S. 227). Dabei wird erwartet, dass das in-
stitutionelle Qualitatssicherungssystem in der Lage ist, gute
und schlechte Qualitét zu identifizieren und positive Veran-
derungen zu bewirken. ,The evaluation of the institutional
quality assurance systems includes both the system'’s struc-
ture, the documentation it produces and the assessments of
educational quality conducted by the institution itself."”
(Wahlén 2007, S. 16)

Im Unterschied zu Deutschland und anderen europdischen
Landern laufen Akkreditierungen in Norwegen im Prinzip
nicht aus. Das wiederkehrende so genannte ,cyclic"-Ele-
ment im norwegischen System der externen Qualitédtssiche-
rung sind Quality Audits (Haakstad 2005, S. 1). Quality Au-
dits missen mindestens alle sechs Jahre durchgefiihrt wer-
den und haben damit eine zentrale Bedeutung im System
der externen Qualitdtssicherung. Wenngleich das vorrangi-
ge Ziel des Quality Audits in der Entwicklung gut funktio-
nierender Sicherungssysteme gesehen wird, haben Quality
Audits auch eine kontrollierende Funktion (Brink/Kohler
2009, S. 49). Stensaker (2005, S. 228) restimiert, dass das
norwegische Audit-Modell die Kontrollfunktion der Akkre-
ditierungssysteme mit den eher an Qualitatsverbesserung
orientierten Quality Audits verbindet.
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Wenn das Qualitdtssicherungssystem einer Hochschule
eklatante Mangel aufweist und das Audit negativ ausfallt,
erhélt die Hochschule zundchst die Gelegenheit diese zu
beheben. Wird das Audit auch sechs Monate spater nicht
erfolgreich durchlaufen, so verliert die Hochschule das
durch die Akkreditierung erworbene Recht neue Studi-
engange einzurichten und ist damit — bis zum Re-Audit
nach friihestens einem Jahr — in der Profilbildung deutlich
eingeschrankt (Konsequenzen). Eine norwegische Hoch-
schule verliert durch ein negatives Audit zwar nicht den in-
stitutionellen Status und auch nicht die bereits erhaltenen
Akkreditierungen fir bestehende Studiengdnge, auf Basis
des Audit-Berichts kann NOKUT jedoch eine Revision von
akkreditierten Studienprogrammen einleiten (Froestad
2009a, S. 33).

Hinsichtlich der Verfahrensabfolge und Methodik unter-
scheiden sich Quality Audits nicht wesentlich von den bei-
den bisher vorgestellten Ansatzen der externen Qualitatssi-
cherung (Froestad 2009b, S. 78f).

2.4 Institutional Audit

Institutional Audits bzw. Institutionelle Audits wenden sich
primdr an Hochschulen, erlauben aber auch die Betrach-
tung von Institutionen innerhalb der Hochschule (Fakulta-
ten, Fachbereiche etc.). GemaR des Leitbildes einer Hoch-
schule werden im Rahmen des Institutional Audits die zen-
tralen Leistungsbereiche einer Hochschule (Organisation
und Verwaltung, Lehre und Studium, Forschung und Ent-
wicklung, Qualitdtsmanagement etc.) betrachtet (vgl. u.a.
FIBBA 2011). Institutionelle Audits ,focus on two levels:
the HEI's QA system as a whole and the quality assurance
related to the basis mission” (FINHEEC 2008, S. 10).

Das finnische Audit-Modell — gelegentlich auch als Quality
Audit bezeichnet — beurteilt, wie gut das QS-System zum
einen die selbst gesteckten strategischen Ziele der Hoch-
schule erfillt und wie gut das hochschuleigene QS-System
zum anderen in Relation zu den sieben nationalen Audit-
Kriterien der unabhédngigen finnischen Akkreditierungs-
agentur (FINHEEC)? arbeitet (Moitus/Seppéald 2009, S. 66).
Diese sieben Audit-Ziele orientieren sich an den Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the Higher Educati-
on Area (ESG) und werden primdr im Sinne eines Referenz-
punktes zur Reflektion und Diskussion genutzt, sollten aber
auch zu einem gewissen Grad erfillt sein (Wahlén 2007, S.
15). Die FINHEEC beurteilt die Leistungsfahigkeit einer
Hochschule anhand der Ziele und der jeweils erreichten
Entwicklungsstufe: ,absent, emerging, developing and ad-
vanced” (FINHEEC 2008, S. 29ff). Dem finnischen Audit-
Modell liegt damit ein Qualitdtsverstandis zugrunde, das
hohe Qualitit am Grad der Erflllung gesetzter Ziele defi-
niert: ,In the audits of QA system, quality refers to the ap-
propriateness [...] of QA methods, processes and systems in
relation to stated objectives or aims. Understood in this
way, quality is a verified achievement of objectives.” (FIN-

7 In Norwegen finden Akkreditierungen auf der Ebene von Studienprogram-
men sowie Akkreditierungen auf institutioneller Ebene statt, die tiber den
Typus bzw. Status einer Hochschule (Universitat, Universitare Fachhoch-
schule, Fachhochschule) entscheiden.

8 Norwegian Agency for Quality Assurance in Education.

W

9 Finnish Higher Education Evaluation Council.
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HEEC 2008, S. 28). Wahrend im Rahmen eines Quality Au-
dits priméar die Strukturen und Prozesse einer Hochschule
betrachtet werden, steht die Ziel- und Ergebnisebene bei
Institutional Audits starker im Fokus (Analyseebene): Wird
bei einem Quality Audit der Frage nachgegangen, wie die
Hochschule gute Qualitdt sicherstellt, steht bei einem Insti-
tutional Audit die Frage im Vordergrund, ob die Hochschu-
le eine hohe Lehr- und Forschungsqualitat hat.

In beiden nordischen Landern ist sowohl das kontrollieren-
de Element als auch das auf Qualitdtsverbesserung zielende
Element vorhanden. ,/t is not a question of either — or, but
a matter of degree.” (Wahlén 2007, S. 17). Welche Funkti-
on (qualitatsentwickelnd oder qualitatskontrollierend) stér-
ker zum Tragen kommt, ist von Land zu Land verschieden.
In Norwegen (Quality Audit) ist das kontrollierend-legiti-
mierende Element jedoch starker ausgeprégt als in Finnland
(Institutional Audit).

Die Teilnahme an einem Institutional Audit ist freiwillig, je-
doch haben sich alle finnischen Hochschulen selbst ver-
pflichtet bis Ende 2011 an einem Audit teilzunehmen (Ver-
pflichtungsgrad) (Moitus/Seppala 2009, S. 66). Im Ver-
gleich zum finnischen Audit-Modell haben norwegische
Quality Audits hinsichtlich des Verpflichtungsgrades eine
starkere Ndhe zur Akkreditierung.

In Finnland fihrt ein mangelhaftes Qualitatssicherungssys-
tem dazu, dass ein Re-Audit nach zwei Jahren durchgefiihrt
werden muss (Wahlén 2007, S. 17). Bei einem bestandenen
Audit hat man hingegen sechs Jahre Zeit bis zum Re-Audit.
Die Konsequenzen sind in Finnland damit fiir die Hoch-
schule weniger einschneidend als in Norwegen. In beiden
Landern sind an das Audit keine Mittelzuweisungen ge-
knipft und es bestehen keine direkten finanziellen Konse-
quenzen (wie Dbeispielsweise in der Schweiz, siehe
Brink/Kohler 2009, S. 48ff). Generell lasst sich aber festhal-
ten, dass Audits im Unterschied zu Evaluationen zumeist
Konsequenzen nach sich ziehen und damit in Bezug auf
dieses Unterscheidungskriterium eine stdarkere N&he zur
Akkreditierung als zur Evaluation aufweisen.

Die deutsche Akkreditierungsagentur FIBAA1O bietet auf
institutioneller Ebene u.a. Institutional Audits an. Hierbei
wird die Leistungsfahigkeit der gesamten Hochschulorgani-
sation bewertet und nicht nur des Qualitatssicherungssy-
stems (FIBBA 2011) wie beim Quality Audit. Deutliche Un-
terschiede in Bezug auf den Gegenstand, der evaluiert wird,
zeigen sich damit zwischen Institutional Audits und Quality
Audits, wahrend der Gegenstandsbereich von Institutional
Audits und Institutionellen Evaluationen gleich ist.

Entlang von vier Bewertungsstufen (Excellent, Qualitatsan-
forderungen ibertroffen, Qualitdtsanforderungen erfillt,
Qualitatsanforderungen nicht erfillt) werden die rund 50
Quialitdtskriterien nach dem Grad der Ubereinstimmung
klassifiziert (FIBAA 2011). Hohe Qualitdt wird am Errei-
chungsgrad der individuell definierten Ziele gemessen.
Qualitdtsentwicklung ist damit wie in Finnland das zentrale
Ziel des Institutionellen Audits der FIBAA. Hinsichtlich der
Funktion und des Qualititsverstindnisses unterscheiden
sich Institutional Audits und Institutionelle Evaluationen
(wie in Kapitel 2.2 beschrieben) nicht wesentlich voneinan-
der, wéhrend bei Quality Audits der Controlling-Gedanke
starker ausgepragt ist.

Hinsichtlich der Methodik, einer ,self-evaluation conduc-
ted by the institution is followed by a site visit of external
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experts” (Wahlen 2007, S. 7); sind die Unterschiede zwi-
schen allen Verfahren nur marginal. Unterschiede bei der
Ausgestaltung des Selbstberichtes, der Dauer der Vor-Ort-
Begehung, der Zusammensetzung des Panels usw. zeigen
sich eher zwischen den einzelnen Landern als zwischen den
verschiedenen institutionellen Ansatzen der externen Qua-
litatssicherung.

Wie gezeigt werden konnte, lassen sich auch Institutional
Audits und Quality Audits deutlich voneinander abgrenzen.
Zur Unterscheidung der beiden Audit-Formen eignet sich
insbesondere die Betrachtung des zu evaluierten Audit-Ge-
genstands, der betrachteten Analyseebenen sowie der
Funktion und des Qualitdtsverstandnisses.

3. Zusammenfiihrung und Fazit

Wie zu Beginn angedeutet, ist es in erster Linie das Qua-
litatsverstandnis, das im Zentrum der aktuellen Diskussion
um das deutsche Akkreditierungssystem steht. So wird
bspw. seitens der Hochschulrektorenkonferenz (2010a/b)
als Alternative zur Systemakkreditierung ein Institutionelles
Audit gefordert, ,das beurteilt, ob die Strukturen und Pro-
zesse einer Hochschule geeignet sind, die von ihr selbst ge-
steckten Qualitdtsziele in Lehre und Studium zu erreichen.
[...] Das Qualitdtsaudit geht damit tiber das Abpriifen von
Mindeststandards hinaus.” Fasst man die vorherigen Be-
trachtungen zusammen, so greift diese Perspektive jedoch
zu kurz. Wirken auf den ersten Blick Quality Audits oder In-
stitutional Audits aufgrund ihres an den Zielen der Hoch-
schule orientierten Qualitatsverstandnisses insofern ange-
messener, als sie den Kontext und die Entwicklung der
Hochschulen besser in den Blick nehmen kénnen als Ver-
fahren, die an einem normativen Qualitatsverstiandnis ori-
entiert sind, so zeigt die Praxis der Verfahren, dass es sich
hierbei letztlich primér starker um unterschiedliche Ge-
wichtungen denn um substantielle Differenzen handelt.
Dies wird in besonderer Weise deutlich, betrachtet man die
Konsequenzen der jeweiligen Verfahren, die in der Regel
landesspezifisch variieren. Unterscheidet man grob zwi-
schen Konsequenzen, die sich auf den (rechtlichen) Status
bspw. von Studienprogrammen beziehen oder monetdre
Konsequenzen haben, und jenen, die primdr den Charakter
einer Selbstverpflichtung haben, so lassen sich — wie die fol-
gende Zusammenstellung zeigt — spilirbare Unterschiede
wesentlich an der Grenze zwischen Evaluations- und Akkre-
ditierungsverfahren ausmachen. Dabei weisen die hier be-
schriebenen Institutional Audits eher den Charakter von
Evaluationen, Quality Audits jenen von Akkreditierungen
auf. Der Begriff des Institutional Audits findet allerdings in
der Praxis unterschiedlich und in der Regel wenig trenn-
scharf Verwendung, so dass er unseres Erachtens fir die ak-
tuelle Diskussion zum Teil wenig zielfiihrend ist.

Zusammenfassend lasst sich resiimieren, dass die Differen-
zierung der unterschiedlichen, zurzeit diskutierten externen
Qualitatssicherungsverfahren im Hochschulsystem entlang
der genannten Kriterien insofern zu mehr Klarheit fuhrt, als
sich zum einen zeigt, dass die Konzepte sich in mancher
Hinsicht nur in Nuancen unterscheiden, und dass zum an-
deren vor allem im Hinblick auf die Funktionen der Verfah-
ren und die anschlieBenden Konsequenzen die aktuelle

I 10 Foundation for International Business Administration Accreditation.
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Diskussion um die Differenzen zwischen Systemakkreditie-
rung, Quality Audits und Institutional Audits zu kurz greift.
Vielmehr lasst sich grundsatzlich zwischen Akkreditierung
(mit einem hohen externen Verpflichtungsgrad der ansch-
lieRenden monetiren oder rechtlichen MaBnahmen) und
Evaluation (mit einem primaren Selbstverpflichtungscha-
rakter bzgl. der Umsetzung) differenzieren.
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Quality Audit -

Externe Qualitdtssicherung an Schweizer Universitdten

In Umsetzung des Universititsférderungsgesetzes von 1999
entstand das Quality Audit als obligatorische Form der ex-
ternen Qualitdtssicherung an 6ffentlich-rechtlichen Univer-
sitaten der Schweiz, ergdnzt durch fakultative institutionel-
le Akkreditierung und Programmakkreditierung. Das Quali-
ty Audit hat sich als Instrument der Qualititsentwicklung in
zwei Zyklen 2003/2004 und 2007/2008 bewdhrt. Gegen-
wartig ist ein Entwurf fir ein Bundesgesetz iiber die Férde-
rung der Hochschulen und Koordination im Hochschulbe-
reich in der parlamentarischen Diskussion. Das neue Gesetz
wird das Bezeichnungsrecht, den Titelschutz und den Zu-
gang zu Bundesbeitragen fiir alle Hochschultypen regeln.
Voraussetzung wird eine institutionelle Akkreditierung
sein. Fiir die externe Qualitédtssicherung besteht die Heraus-
forderung darin, jene Aspekte des Quality Audits in die in-
stitutionelle Akkreditierung zu integrieren, die sich in den
vergangenen 10 Jahren bewiahrt haben.

1. Quality Audit als ,piéce de résistance” der
externen Qualitdtssicherung

Das Universititsférderungsgesetz von 1999 (UFG) fiihrte
fir die offentlich-rechtlichen Universititen bzw. fiir jene
Universititen und universitiren Institutionen, die Bundes-
beitrage erhalten, das Konzept der externen Qualitdtssiche-
rung ein. Das UFG postuliert, dass der Bund (als Geldge-
ber), die Universitatskantone (als Trager der Universitaten)
und die universitdren Hochschulen die Qualitdt von Lehre
und Forschung sichern und férdern (Art. 7 Abs. 1 UFG). Die
externe Qualitdtssicherung wird an ein unabhédngiges Organ
delegiert, welches die Anforderungen an die Qualitatssi-
cherung umschreibt und regelmassig prift, ob sie erfillt
werden (Art. 7 Abs. 2 UFG). Weiter fiihrte das UFG die fa-
kultative institutionelle Akkreditierung und Programmak-
kreditierung ein. Der Geltungsbereich des UFG beschrankt
sich auf die Universitaten und universitaren Institutionen.
Fir die Fachhochschulen gelten in der Schweiz andere Re-
geln: Sie missen als Teil eines genehmigungsrechtlichen
Verfahrens sowohl auf Stufe Institution als auch auf Stufe
Studiengang Akkreditierungsverfahren absolvieren.

Mit den genannten Normen des UFG sind zwei zentrale
Prinzipien der externen Qualitdtssicherung der Schweizer
Universitaten bereits auf Gesetzesstufe verankert:

1. Partnerschaftliche Verantwortung:
Das Gesetz nimmt die Trager und Hochschulen glei-
chermassen in die Verantwortung und verankert damit
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das Prinzip der Partnerschaft in der externen Qualitéts-
sicherung.

2. Qualitatsentwicklung kommt vor Qualitédtskontrolle:
Das Gesetz unterscheidet zwischen Akkreditierung, im
Sinne der Qualitdtskontrolle mit Wirkung nach aussen
und der Qualitatsentwicklung (Audit) mit Wirkung nach
innen. Akkreditierung wird den Hochschulen als Dienst-
leistung angeboten, u.a. um sich im internationalen
Wettbewerb positionieren zu kénnen, bleibt aber fakul-
tativ. Die Sicherung der Qualitdt erfolgt Giber das Quali-
ty Audit, das fur 6ffentlich-rechtliche Universitaten ob-
ligatorisch ist, um die so genannte Beitragsberechti-
gung, d.h. das Recht auf Bundessubventionen, aufrecht
zu erhalten.

Diese zwei Prinzipien sind in der Folge auch im Instrument
Quality Audit umgesetzt worden. Die Resultate aus zwei
Zyklen sind durchaus bemerkenswert. Der Weg allerdings
war dornenvoll, weil es galt, alle Interessensnehmer mit ein
zu beziehen. Dabei sind die Interessen der Hochschulen
und deren Trdger qua natura unterschiedlich. In diesem
Spannungsfeld ist es die Aufgabe der Agentur zu vermit-
teln, dass externe Qualitdtssicherung, insbesondere in der
Form des Quality Audit, nicht eine unbotmassige Einmi-
schung in die Angelegenheiten einer Hochschule darstellt,
sondern deren Autonomie starkt.

2. Konzept, Durchfiihrung und Resultate der
Quality Audits

Das Verfahren des Quality Audit wurde gemeinsam zwi-
schen Schweizerischer Universitdtskonferenz SUK (Konfe-
renz der Bildungsdirektoren der Universitatskantone),
Staatssekretariat fur Bildung und Forschung SBF (vollzie-
hende eidgendssische Behérde), Universitdten (vertreten
durch die Konferenz der Rektoren — CRUS) und dem OAQ
entwickelt. 2003/2004 wurde der erste Zyklus von Quality
Audits an allen kantonalen Universitdten durchgefiihrt. Die
Resultate und Erfahrungen wurden in einem Synthesebe-
richt zusammengefasst und publiziert (Synthesebericht
2005) sowie das Verfahren liberarbeitet. Eine vertiefte Dar-
stellung des Konzeptes der Quality Audits bietet
Heusser/Felder/Gerber 2007. Die Resultate des zweiten Zy-
klus wurden fiir jede Hochschule separat in einem Schluss-
bericht des OAQ auf der Website des OAQ verdffentlicht.
Mit dem Synthesebericht 2011 wurden die Vorbereitung
und Durchfiihrung des zweiten Zyklus 2007/2008 durch
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das OAQ kritisch reflektiert und aufgezeigt, wo Prozess und
Instrumente noch optimiert werden kénnen.

Reichweite der Qualitatsstandards

Neben kleineren prozeduralen Anpassungen galt die wich-
tigste Weiterentwicklung nach dem ersten Zyklus der Defi-
nition der Qualitdtsanforderungen. Diese wurden aufgrund
der Erfahrungen aus der ersten Runde in einer Richtlinie der
SUK kodifiziert und publiziert. Die Richtlinien fiir die Qua-
litdtssicherung an den schweizerischen universitaren Hoch-
schulen (Qualitatssicherungs-Richtlinien) umfassen sieben
Standards zu den Bereichen: Qualitdtssicherungsstrategie,
Prozesse und Verantwortungsbereiche, Evaluationen, Per-
sonalentwicklung, Verwendung von Informationen und
Entscheidungsfindung sowie Kommunikation. Die sieben
Standards sind so konzipiert, dass sie sowohl das interne
Qualitatssicherungssystem auf der institutionellen Ebene
als auch die Umsetzung von Qualitatssicherungsmalnah-
men auf der Ebene Studiengang erfassen.

Die Qualitatssicherungs-Richtlinien sind vollstandig kom-
patibel mit den European Standards and Guidelines (ESG
2009). Kommentare zu jedem Standard bieten den Hoch-
schulen eine gewisse Hilfestellung bei der Selbstbeurteilung
und stirken die Konsistenz der Anwendung der Standards
durch die Expertinnen und Experten.

QiW

Ablauf der Quality Audits

Konzept und Ablauf der Quality Audits wurden schon ver-
schiedentlich ausfihrlich dargestellt (Heusser/Felder/Ger-
ber 2007, Synthesebericht 2011). Die folgenden Aus-
fihrungen bleiben deshalb auf die wesentlichen Verfah-
rensschritte beschrankt.

Quality Audits finden alle vier Jahre statt, d.h. im Rhythmus
mit der Legislaturperiode im Allgemeinen und der Bil-
dungspolitik der Eidgenossenschaft im Speziellen. Die Qua-
lity Audits werden durch das SBF initiiert und formell durch
den Beschluss Uber die Beitragsberechtigung durch den
Bundesrat beendet.

Quality Audits kennen keinen Entscheid: es gibt kein Beste-
hen bzw. Nicht-Bestehen der Audits. Der Bundesrat ent-
scheidet auf Antrag des SBF und aufgrund eigener Erwa-
gungen Uber die Beitragsberechtigung. Das Quality Audit
ist deshalb als zweistufiges Verfahren bestehend aus Selbst-
beurteilung und Fremdbeurteilung im Rahmen einer Vor-
Ort-Visite aufgebaut. Quality Audits dauern neun bis zwolf
Monate von der ersten Sitzung bis zur Abgabe des Schluss-
berichtes durch das OAQ.

Nach dem formellen Beginn eines Verfahrens hat die Hoch-
schule rund vier Monate Zeit flr einen Selbstbeurteilungsbe-
richt, der einen Monat vor der Vor-Ort-Visite den Experten
zugestellt werden muss. Die Expertengruppe besteht aus

Abbildung 1: Vergleich der Resultate der Audits 2003/4 und 2007/8
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vier internationalen Mitgliedern, die ausgewiesene Spezialis-
tinnen und Spezialisten im Bereich von Fiihrung von Hoch-
schulen und akademischer Qualitatssicherung sind. Als flinf-
tes Mitglied nimmt ein studentischer Experte oder eine stu-
dentische Expertin teil. Um die Konsistenz der Beurteilung
zu erh6hen, wird darauf geachtet, Expertinnen und Experten
idealerweise fiir mehrere Verfahren zu gewinnen.

Nach der Vor-Ort-Visite haben die Hochschulen Gelegen-
heit, zum Expertenbericht Stellung zu nehmen. Im An-
schluss verfasst das OAQ - gestiitzt auf Selbstbeurteilung
und Expertenbericht — einen Schlussbericht. Dieser Schluss-
bericht erlaubt es der Agentur allfallige Unterschiede in der
Anwendung der Qualitdtsstandards zwischen den Exper-
tengruppen auszugleichen und so am Ende des Prozesses
bei Bedarf die Konsistenz der Verfahren sicherzustellen.
Selbstbeurteilung, Expertenbericht, Stellungnahme der
Hochschule und Schlussbericht OAQ gehen an das SBF,
welches den politischen Entscheid tiber die Beitragsberech-
tigung durch den Bundesrat vorbereitet.

Die Resultate

Quality Audits liefern zuerst einmal auf der gleichen Ebene
Resultate wie Akkreditierungsverfahren: Expertenbericht
und Schlussbericht des OAQ geben wieder, zu welchen
Schlissen die Expertengruppe und das OAQ gestitzt auf
die Selbstbeurteilung und die Interviews an der Vor-Ort-
Visite gekommen sind. Aufgrund der im Vergleich zur Ak-
kreditierung hoheren Kadenz der Quality Audits wird auf
einer zweiten Ebene die Entwicklung des Qualitdtsmanage-
ments von einem Audit zum néchsten sichtbar. Abbildung 1
zeigt auf eindriickliche Weise die Entwicklung an den
Schweizer Universitditen vom Zyklus 2003/4 zum Zyklus
2007/8: So befanden die Experten im ersten Zyklus fir die
Standards ,Personalentwicklung" sowie ,Verwendung von
Informationen und Entscheidfindung" zum Teil als ,nicht
erfullt”. Im zweiten Zyklus waren diese Defizite behoben.
Fir eine ausfiihrlichere Darstellung der Resultate sei auf
den Synthesebericht 2011 verwiesen.

Mit Blick auf das Verfahrenskonzept ist festzuhalten, dass
Empfehlungen ohne Entscheide i.e.S. durchaus nachhaltige
Wirkung in der Qualitatsentwicklung entfalten, denn die
Hochschulpartner entwickeln gerade wegen der Abwesen-
heit des Kontrollaspektes ein intrinsisches Interesse an der
Qualitatssicherung.

3. Erfolgsfaktoren des Quality Audits und
Ausblick auf die Entwicklung der externen
Qualitatssicherung in der Schweiz

Nach zehn Jahren externer Qualititssicherung und zwei
Zyklen darf das Quality Audit als Erfolg bezeichnet werden.
Zum einen hat die Qualitdtssicherung der Hochschulen
eine nachhaltige Entwicklung erfahren. Zum anderen ist das
Zusammenwirken von Politik, Hochschulen und Agentur
unbelasteter als in anderen Landern Europas.

Die Frage, ob das OAQ als Qualitatssicherungsagentur eine
.buffer organisation” zwischen Ministerium und Hochschu-
le darstellt, stellt sich in der Schweiz so nicht. Das Verhélt-
nis zwischen Agentur und Hochschulen ist zwar nicht ohne
Belastungen; diese ergeben sich aber aus den unterschied-
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lichen Interessen sowie aus persdnlichen Konstellationen
und nicht weil die Agentur als verlangerter Arm der Bil-
dungspolitik wahrgenommen wird.

Wesentliche Faktoren fiir Akzeptanz und Erfolg der Quality
Audits als Instrument der externen Qualitatssicherung sind
in der Einschdtzung des OAQ die Autonomie, welche den
Universitaten durch die Politik gewdhrt wurde, und die Ko-
difizierung der Qualitdtsstandards als Richtlinien der SUK.

Autonomie der Universitaten steht am Anfang allen Erfolgs
Alle Interessensvertreterinnen und -vertreter akzeptieren
gleichermassen, dass Autonomie der Universititen die
erste und wichtigste Grundlage firr den Erfolg in Lehre,
Forschung und Dienstleistung ist. Die Bildungspolitik des
Bundes macht zwar den Zugang der Universitaten zu Sub-
ventionen abhdngig von bestimmten Leistungen in der ex-
ternen Qualitdtssicherung, konkret von der Teilnahme an
Quality Audits. Indem ein Quality Audit aber nicht mit
einem Entscheid endet, werden alle Elemente der Kontrol-
le aus dem Verfahren herausgehalten. Gemdss dem jeweili-
gen Rollenverstandnis von Hochschule, Subventionsgeber
und Agentur arbeiten die verschiedenen Akteure partner-
schaftlich an der Qualitatsentwicklung zusammen.

Diese Entwicklung war aufgrund der Neugestaltung der
politischen Fihrung der Universitdten auf der kantonalen
Ebene méglich: Unabhdngige Universitdtsrate tibernahmen
die strategischen Aufsicht von den Bildungsdirektionen.
Das starkte einerseits die Autonomie der Universitaten.
Andererseits wurden auch die Anforderungen an die Re-
chenschaftspflicht gegenliber den Universitatsraten griffi-
ger formuliert.

Qualitétssicherungs-Richtlinien der SUK verleihen den
Standards das notwendige Gewicht

Dass die Qualitatsstandards als Richtlinien der SUK kodifi-
ziert und publiziert wurden, verleiht den Standards ein ange-
messenes Gewicht und verschafft dem Prinzip der externen
Qualitatssicherung Visibilitat. In diesem Sinne prdsentieren
sich die Qualitatssicherungs-Richtlinien der SUK als nationa-
le Umsetzung der European Standards and Guidelines.

Die Kodifizierung der Qualitatsstandards als Richtlinien der
SUK schafft dartiber hinaus Rechtssicherheit fur die Univer-
sitdten wie auch fir die Qualitdtssicherungsagentur. Denn
Anderungen von Rechtserlassen eines Gremiums wie der
SUK sind mit grossem argumentativem und prozeduralem
Aufwand verbunden. Bestandigkeit aber schafft im Gegen-
satz zur standigen Anpassung des Regelwerks erst die Vor-
aussetzung fur Qualitdtsentwicklung.

Im Zusammenhang mit den Qualitatssicherungs-Richtlini-
en ist noch einmal auf die Bedeutung des Einbezugs der
Universitdten in die Erarbeitung der Standards hinzuwei-
sen. Solange die Rollenverteilung zwischen Politik (Feder-
fihrung), Agentur (Fachexpertise) und Universitaten (Audi-
tierte) klar ist, entsteht durch den Einbezug der Universita-
ten Vertrauen, das wiederum eine Grundlage fiir die Ak-
zeptanz der Verfahren schafft.

Wenn dann noch Expertinnen und Experten berufen wer-
den, die von den Universitaten als ,peers” wahrgenommen
werden, dann wird mit einem Quality Audit auch ohne
Entscheid und ohne Auflagen eine Entwicklung im Sinne
der externen Qualitdtssicherung in Gang gesetzt.
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Vom Quality Audit zur institutionellen Akkreditierung

Das Universitatsférderungsgesetz wurde vom Gesetzgeber
als zu wenig innovativ bewertet und auf 10 Jahre befristet.
Die Arbeiten an einem Bundesgesetz lber die Férderung
der Hochschulen und die Koordination im Hochschulbe-
reich HFKG laufen deshalb seit mehreren Jahren. Der aktu-
elle und bezlglich Akkreditierung unbestrittene Entwurf
sieht neu eine obligatorische institutionelle Akkreditierung
fur alle Hochschultypen (Universitdten, Fachhochschulen
und Padagogische Hochschulen) unabhangig vom Trager
(6ffentlich oder privat) sowie die fakultative Programmak-
kreditierung durch einen zu schaffenden unabhangigen
Akkreditierungsrat vor. Die institutionelle Akkreditierung
soll Voraussetzung sein, dass eine Institution die Bezeich-
nung Hochschule oder Universitat fiihren kann und dass
fiir die verliehenen Abschliisse Titelschutz besteht. Fiir die
o6ffentlich-rechtlichen Hochschulen ist die institutionelle
Akkreditierung weiter Bedingung fiir den Erhalt von Bun-
dessubventionen.

Bezeichnungsschutz und Titelschutz machen es notig, dass
die externe Qualitatssicherung die gesamte Institution

QiIwW

Rollenverstandnis und Definition der Qualitdtsstandards
als Rechtserlass. Dass die Zusammenarbeit von Bund und
Kantonen mit expliziter Nennung der Qualitatssicherung
inzwischen auf Stufe Verfassung (Art. 63a Abs. 3 Bundes-
verfassung) verankert worden ist, wird einer guten Lésung
nur forderlich sein.
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einbezieht. Die Offnung vom Qualititsmanagement hin
zu allen Prozessen, die eine Hochschule ausmachen, ist
auf dem Hintergrund des HFKG angezeigt und richtig.
Spielraum besteht aber in der Ausgestaltung des Verfah-
rens. Auch wenn neu die Verfahren mit einem Entscheid
enden missen, kdnnen jene Faktoren, die den Erfolg der
Quality Audits ausmachen, mitberiicksichtigt werden: Au-
tonomie der Universititen, Zusammenarbeit bei klarem

Qualitatssicherungs-Richtlinien: Richtlinien fir die Qualitatssicherung an
den schweizerischen universitaren Hochschulen vom 7. Dezember 2006
(www.cus.ch).

B Dr. Christoph Grolimund, Direktor des Organ fur
Akkreditierung und Qualitdtssicherung an Schwei-
zer Hochschulen OAQ, Bern,
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Ludwig Huber, Julia Hellmer & Friederike Schneider (Hg.):
Forschendes Lernen im Studium. Aktuelle Konzepte und Erfahrungen

Das Konzept des Forschenden Lernens, das vor 40 Jahren von der
Bundesassistentenkonferenz ausgearbeitet wurde und weithin groBes Echo
fand, gewinnt gegenwartig erneut an Aktualitit. Im Zusammenhang mit
dem ,Bologna-Prozess" werden Anforderungen an die Entwicklung allge-
meiner Kompetenzen der Studierenden gestellt, zu deren Erfiillung viel
groBeres Gewicht auf aktives, problemorientiertes, selbststdndiges und ko-
operatives Arbeiten gelegt werden muss; Forschendes Lernen bietet dafiir
die einem wissenschaftlichen Studium gemaBe Form.

Lehrenden und Studierenden aller Facher und Hochschularten, die For-
schendes Lernen in ihren Veranstaltungen oder Modulen verwirklichen
wollen, soll dieser Band dienen. Er bietet im ersten Teil Antworten auf
grundsétzliche Fragen nach der hochschuldidaktischen Berechtigung und
den lerntheoretischen Griinden fiir Forschendes Lernen auch schon im
Bachelor-Studium. Im zweiten Teil wird tber praktische Versuche und Er-
fahrungen aus Projekten Forschenden Lernens groRenteils aus Hamburger
Hochschulen berichtet. In ihnen sind die wichtigsten Typen und alle
groRen Facherbereiche der Hochschulen durch Beispiele reprasentiert. Die
Projekte lassen in ihrer Verschiedenartigkeit die unterschiedlichen Formen
und Auspragungsgrade erkennen, die Forschendes Lernen je nach Fach
annehmen kann (und auch muss); zugleich zeigen sie die reizvolle Vielfalt
moglicher Themen und Formen. Im dritten Teil werden in einer lbergrei-
fenden Betrachtung von Projekten zum Forschenden Lernen Prozesse,
Gelingensbedingungen, Schwierigkeiten und Chancen systematisch
zusammengefihrt.

Insgesamt soll und kann dieses Buch zu immer weiteren und immer vielfalti-
geren Versuchen mit Forschendem Lernen anregen, ermutigen und helfen.
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Quality Audits in Osterreich

Quality Audits werden seit 2008 an osterreichischen Uni-
versitdten durchgefiihrt, wobei deren Einfiihrung als Pro-
zess gestaltet war, der drei Phasen mit einem sukzessiv
hoher werdenden Verbindlichkeitsgrad fiir die Hochschulen
umfasste. In der ersten Phase konzentrierten sich die Hoch-
schulen auf die Integration der relativ unverbunden neben-
einander stehenden Instrumente der Qualitdtssicherung in
ein Qualitdtsmanagementsystem. Mit dem Abschluss dieser
durch Workshops und Beratung begleiteten Phase fand
eine erste Runde von freiwilligen Quality Audits statt. Die
dort gewonnenen Erfahrungen flieRen aktuell in die Wei-
terentwicklung des Verfahrens innerhalb eines kinftigen
Qualitétssicherungsrahmengesetzes ein und leiten die drit-
te Phase mit einer verbindlichen externen Qualitétssiche-
rung ein. Auf europdischer Ebene setzte die AQA gemein-
sam mit anderen Agenturen die Initiative zu einer stérkeren
Vernetzung und zum Erfahrungsaustausch zu Quality Au-
dits. Neben der System- und der Programmakkreditierung
bietet die AQA auch den deutschen Hochschulen Quality
Audits an.

1. Quality Audits im sterreichischen
Hochschulsystem

Qualitatssicherung und Akkreditierung waren im dster-
reichischen Hochschulwesen bislang sektorenspezifisch ge-
regelt. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Akkreditierung
von Institutionen und Studienprogrammen bestanden fiir
den Fachhochschulsektor (FHStG 1993), den Sektor der Pri-
vatuniversitaten (UniAkkG 1999) und private Padagogische
Hochschulen. Als ex lege eingerichtete und mit weitrei-
chender Autonomie ausgestattete Einrichtungen (UG 2002)
unterlagen die 6ffentlichen Universitdten in der Vergangen-
heit keiner verbindlichen externen Qualitdtssicherung,
waren aber gesetzlich zum Aufbau von internen Qua-
lititsmanagementsystemen verpflichtet.

Bislang machten die bestehenden Gesetze keine Vorgaben
zur Ausgestaltung von Qualititsmanagementsystemen.
Die Universititen entwickelten daher verschiedenste
MaRnahmen und Instrumente der internen Qualitatssi-
cherung, die in der ersten Phase jedoch sehr unverbunden
nebeneinander standen. Insbesondere die vielfach einge-
fuhrten — gesetzlich verankerten - MaRnahmen zur Lehre-
valuation waren erst in Ansdtzen in institutionalisierte
Prozesse der Qualitdtssicherung und -entwicklung einge-
bunden. In dieser Phase benétigten — und erwarteten —
die Universitdten in erster Linie professionelle Unterstit-
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zung und Begleitung fir die Entwicklung ihres internen
Qualitdtsmanagements.

Die AQA entsprach diesem Bedarf durch die Organisation
und Moderation von Workshops und Beratungsgesprachen,
die gezielte Impulse in Form externer Expertise gaben und
die Verbindlichkeit des Entwicklungsprozesses erhéhen
sollten. Diese Form der Begleitung entband die Universita-
ten nicht von der Verpflichtung, eigenstindig an der Eta-
blierung von QM-Prozessen und -Strukturen zu arbeiten.
Insofern stand diese Form der Beratung auch nicht in einem
Konflikt mit spater durchgefiihrten Quality Audits, da diese
Uber den Themenkreis der Workshops weit hinausgingen.
Die beratende Expertise der AQA wurde in weiterer Folge
nicht nur von 6ffentlichen Universitaten, sondern auch von
Fachhochschulen, Privatuniversititen und Pddagogischen
Hochschulen genutzt.

Es blieb der einzelnen Hochschule tberlassen, welche In-
strumente oder Verfahren des Qualitdtsmanagements sie
einsetzte, auf welchen Organisationsebenen Qualitdtsma-
nagementprozesse implementiert und mit welchen Kompe-
tenzen Organisationseinheiten der internen Qualitatssiche-
rung ausgestattet werden.

Damit konnten die Hochschulen ihre Systeme und Prozesse
in enger Ubereinstimmung mit den eigenen Zielen und An-
forderungen entwickeln und hierfiir je nach Bedarf externe
Begleitung einbeziehen, die in spezifischen Projekten durch
das Bundesministerium fiir Wissenschaft und Forschung ge-
fordert wurde. Parallel verpflichteten sich die 6ffentlichen
Universitdten im Rahmen von Leistungsvereinbarungen, ihr
internes Qualitdtsmanagement mittelfristig iber Quality
Audits einer externen Priifung zu unterziehen.

1.1 Das 6sterreichische Quality Audit-Modell

Ziel des osterreichischen Quality Audits ist eine Beurteilung
der Funktionsfahigkeit und der Wirksamkeit des hochschul-
internen Qualitdtsmanagements. Diese Beurteilung erfolgt
auf zwei Betrachtungsebenen: der Organisation des Qua-
lititsmanagements und dem Wirkungsnachweis anhand ex-
emplarischer QM-Prozesse. Im Gegensatz zur Akkreditie-
rung dient das Audit nicht unmittelbar der Zulassung von
Studienprogrammen oder Institutionen, sondern dem
Nachweis, dass eine Hochschule in der Lage ist, die Qua-
litdt ihrer Leistungen eigenverantwortlich zu sichern und zu
entwickeln. Im &sterreichischen Kontext belegen die Uni-
versitdten und kiinftig auch die Fachhochschulen, dass sie
der gesetzlichen Verpflichtung zum Aufbau eines
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hochschulinternen Qualitdtsmanagements nachkommen.
Neben dem erfolgreichen Nachweis in Form einer Zertifi-
zierung soll das Audit auch Entwicklungspotentiale aufzei-
gen und Impulse fiir die Weiterentwicklung des Qua-
lititsmanagements geben. Dem Audit liegt somit die Auf-
fassung zugrunde, dass ein Qualitdtsmanagementsystem in
der Praxis nie vollendet ist, sondern gelebt werden muss
und sich kontinuierlich weiterentwickelt.

Das Quality Audit-Modell folgt dabei der Annahme, dass
viele Hochschulen ihre internen QM-Systeme erst schritt-
weise und mit unterschiedlichen Akzenten entwickeln
konnten. Der Aufbau eines umfassenden QM-Systems stellt
vor allem fur groRere Hochschulen eine besondere Heraus-
forderung dar. Vor diesem Hintergrund wurden zwei Audit-
Varianten entwickelt, mit Fokus auf unterschiedliche Lei-
stungsbereiche einer Hochschule. Abgeleitet wurden diese
Bereiche aus den Leistungsvereinbarungen der Universita-
ten, im Bewusstsein um die engen Beziige zwischen den
Leistungsbereichen.

Im FOCUS Audit wird das Qualitdtsmanagement eines Lei-
stungsbereichs der Hochschule beurteilt, wobei zwei
Schliisselprozesse einer ausfithrlichen Priifung unterzogen
werden.

Abbildung 1: FOCUS Audit des Qualititsmanagements im Leistungsbereich ,Studium, Lehre und

Weiterbildung"
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Informationscharakter hat, ist der zweite Besuch der aus-
fiihrlichen Begutachtung gewidmet. Auf Basis der gewon-
nenen Informationen erstellen die Gutachterinnen einen
Bericht mit einer Einschdtzung des Reifegrades des Qua-
lititsmanagements der Hochschule und geben eine Emp-
fehlung hinsichtlich der Zertifizierung ab. Die Zertifizie-
rungsentscheidung wird von der international besetzten
Zertifizierungs- und Akkreditierungskommission der AQA
getroffen.

1.2 Quality Audit-Standards

Die Begutachtung erfolgt anhand von sechs Auditstan-

dards, die die wesentlichen Anforderungen an interne Qua-

litdtsmanagementsysteme beschreiben:

1. Die Hochschule verfligt tiber eine Qualitatsstrategie und
hat diese in die Steuerungsinstrumente integriert.

2. Qualitatssicherung und -entwicklung werden als Lei-
tungsverantwortung wahrgenommen.

3. Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb der
Hochschulorganisation sind klar geregelt und der Zugang
zu Informationen ist gegeben.

4. Das Qualitditsmanagementsystem unterstiitzt Kernlei-
stungen der Hochschule und verfiigt tiber Verfahren der

internen Qualitatssi-

cherung.

5. Monitoring und
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Informationssy-
steme sind inte-
graler Bestandeteil
des Qualitdtsma-
nagementsystems
und erleichtern
die regelmalBige
Berichterstattung.
6. Das Qualitdtsma-
nagementsystem

Im ADVANCED Audit wird das Qualititsmanagementsy-
stem der Hochschule in vier Leistungsbereichen begutach-
tet und hinsichtlich seiner Funktionsfdhigkeit fir vier
Schlisselprozesse aus den jeweiligen Leistungsbereichen
Uberpruft.

Abbildung 2: ADVANCED Audit des Qualitdtsmanagements IN ALLEN Leistungsbereichen
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Die Begutachtung erfolgt durch ein Peer-Review-Verfahren:
Entlang von sechs Auditstandards prift ein externes Gut-
achterinnenteam (Peers) eine von der Hochschule erstellte
Qualitatsdokumentation und fuhrt zwei Besuche an der
Hochschule durch. Wéhrend der erste Besuch vornehmlich
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FHStG; Privatuniversita-
ten: § 4 Abs 4 UniAkkG; Padagogische Hochschulen: § 33
Hochschulgesetz) sowie aus internationalen Erfahrungen
des Hochschulmanagements und der Audit-Praxis ab. Sie
weisen einen universellen Charakter auf, d.h. sie gelten fir
alle Leistungsbereiche einer Hochschule gleichermaRen.
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2. Anspriiche des Quality Audits

Das AQA Quality Audit wurde mit dem Anspruch ent-
wickelt, die Hochschulen in ihrer Eigenverantwortung fiir
die Sicherung von Qualitdt in Lehre und Forschung zu stér-
ken, sie bei der Sicherung und Entwicklung ihrer Qualitat zu
fordern und den Aufwand der externen Qualitdtssicherung
zu begrenzen.

Autonomie als Voraussetzung fiir internes QM

Einen Bezugspunkt bildete das Universitatsgesetz 2002 und
die damit geschaffene Autonomie der 6ffentlichen Univer-
sitaten. Wahrend die Einfithrung der Bologna-Studienstruk-
tur in verschiedenen Landern durch Akkreditierungen gesi-
chert werden sollte, hitte dieser Ansatz dem Geist der Or-
ganisationsreform der offentlichen Universititen in Oster-
reich widersprochen. Entsprechend wehrten sich die Uni-
versitdten auch gegen Versuche zur Einfilhrung von Akkre-
ditierungspflichten. Diese Position der Universitdten wurde
gleichzeitig durch den Bologna-Prozess unterstiitzt: Die Eu-
ropdischen Standards und Leitlinien der Qualitdtssicherung
(ESG) betonen die Verantwortung der Hochschulen fiir die
Qualitatssicherung in der Lehre, die durch die externe Qua-
litdtssicherung anerkannt werden soll.

Entsprechend wurde der Aufbau der externen Qualitétssi-
cherung als Prozess angelegt, der den jeweiligen Entwick-
lungsstand der Hochschulen bericksichtigen sollte. Die dia-
logische Ausrichtung der begleitenden MaRRnahmen starkte
das Vertrauensverhéltnis zwischen der Agentur und den
Hochschulen und war somit auch eine gute Voraussetzung
fiir die Einfiihrung der Quality Audits.

Freiwilligkeit fordert Akzeptanz

Die ersten Quality Audits an Osterreichischen Universitaten
wurden seit 2008 auf freiwilliger Basis durchgefiihrt. Betei-
ligt waren Universitaten, die bereits Giber hochschulinterne
Prozesse und Strukturen verfligten, die sich in einem Quali-
ty Audit erfassen lieBen. Diese Freiwilligkeit forderte die
Zusammenarbeit zwischen Universitaten und Agentur, ohne
zugleich die Anspriiche des Audits zu mindern. Die Aufge-
schlossenheit der Universititen erméglichte einen offenen
Dialog mit Gutachterinnen und Gutachtern im engsten
Sinne der Peer Review, ndmlich des Austauschs mit ,critical
friends'.

Mittlerweile haben sich alle dsterreichischen Universitaten
im Rahmen ihrer Leistungsvereinbarungen mit dem Bund
(2010-2012) zur Durchfiihrung eines Quality Audits ver-
pflichtet. Jedoch sind sie dabei nicht an die 6sterreichische
Agentur gebunden, sondern kénnen auch eine andere in
EQAR registrierte Qualitatssicherungsagentur beauftragen.
Die AQA sieht in dieser Wabhlfreiheit, so sie unter transpa-
renten und fairen Bedingungen erfolgt, einen Gewinn, da
Hochschulen jene Agentur wéhlen kénnen, die ihrem Profil
am besten entspricht.

Reduktion des Aufwands fiir externe Qualitatssicherung

Mit einem hohen MaR an Vertrauen in die Selbststeuerungs-
fahigkeit der Hochschulen sollte der Aufwand der externen
Qualitatssicherung begrenzt werden. Dies bedeutet im Ge-
genzug jedoch einen entsprechend hohen — auch finanziel-
len — Aufwand, den die Hochschulen fiir die Etablierung ei-
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gener QM-Systeme zu leisten haben. Der von den Hoch-
schulen zu leistende Aufwand sollte weniger in die Erflllung
externer Rechenschaftsverpflichtungen als vielmehr in die
Implementierung von Qualitatskreislaufen flieBen und daher
von ihnen als nutzenstiftend empfunden werden.

Um aber ,auditierungsfahig' zu sein, missen Qualitdtsma-
nagement-Systeme nicht nur effektiv sein, sondern sie ms-
sen sich auch darstellen lassen. Im Quality Audit sollte den
Hochschulen ein ausreichend groRer Freiraum fir die Doku-
mentation gegeben werden. Sie sollten méglichst auf be-
reits verfiigbare Materialien und Belege zurlickgreifen und
ihr Qualititsmanagement im Zuge der Vor-Ort-Besuche
selbst vorstellen kénnen. Hochschulen sind daher gut bera-
ten, den Aufbau ihres Qualititsmanagements in Dokumen-
ten und Materialien sichtbar zu machen.

3. Erkenntnisse aus den durchgefiihrten Au-
dits far die Weiterentwicklung des Verfahrens

Der Abschluss der ersten Quality Audits erméglichte eine
Auswertung und Schlussfolgerungen fiir deren Weiterent-
wicklung innerhalb des kiinftigen Qualitatssicherungsrah-
mens fiir die 6sterreichischen Hochschulen. Neben den Er-
kenntnissen der Projektkoordinatorinnen und der Experten-
gremien der AQA waren auch die Erfahrungen der begutach-
teten Universitdten und der beteiligten Gutachterlnnen maR-
geblich. Hinzu kam das Feedback, das aus der beobachten-
den Teilnahme anderer europdischer Qualitdtssicherungs-
agenturen an Vor-Ort-Besuchen gewonnen werden konnte.

Formativer vs. normativer Charakter des Quality Audits

Im Verstandnis der AQA unterstiitzen Quality Audits die
Hochschulen in deren Qualitatsentwicklung (formativer
Charakter), treffen aber auch ein Urteil Gber den Reifegrad
des QM (normativer Charakter). Wichtig sind daher einer-
seits die klare Definition der Mindeststandards und ande-
rerseits Freiraum fiir Empfehlungen der Gutachterlinnen.
Die Entwicklungsorientierung des Audits kommt schlieBlich
auch durch die unterschiedlichen Profile eines erstmaligen
Quality Audits und eines Folge-Audits zum Ausdruck: Sind
im erstmaligen Audit zundchst Mindeststandards nachzu-
weisen, so wdren im Folge-Audit auch Entwicklungsfort-
schritte zu belegen.

Profil der Gutachter/innen

Quality Audits erfordern ein spezifisches Gutachterprofil,
gepragt durch Expertise in Hochschulmanagement und -or-
ganisation. Personen mit Leitungserfahrung sind fir Quality
Audits unerlasslich, duBerst bewdhrt hat sich aber auch die
Mitwirkung von Studierendenvertreterlnnen. Die Vorberei-
tung der Gutachterinnen nimmt in den Quality Audits
einen besonders hohen Stellenwert ein: Die Gutachterin-
nen missen in der Lage sein, sich anhand ausfihrlicher Do-
kumentationen in zeitlich begrenzten Gesprachen ein um-
fassendes Bild zu machen. Erwartet wird, dass sie in der
Rolle der ,critical friends' mégliche Méngel rasch erkennen
und der Hochschule empfehlend zur Seite stehen.

Nachweis eines funktionierenden QM-Systems

Allgemein glltige Modelle fir die Sicherung von Qualitét in
Lehre und Forschung gibt es nicht. Die Praxis zeigt, dass
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Hochschulen mit sehr unterschiedlichen QM-Modellen ar-
beiten — und damit erfolgreich sind. Dieser Gestaltungsfrei-
raum muss im Quality Audit geachtet werden, sodass die
Ergebnisqualitdt in den Vordergrund der Begutachtung
riickt. Um dem gerecht zu werden, ist ein stiarker analyti-
scher Zugang in der Selbstdokumentation erforderlich. So
missen die Hochschulen selbst in der Lage sein, die Starken
und Schwéchen ihres Systems zu erkennen und im Audit
darzulegen.

Eine besondere Herausforderung lag in den bisherigen Qua-
lity Audits darin, geschlossene Qualitdtskreislaufe darzu-
stellen, die qualitdtsgeleitete Entscheidungen auf allen Or-
ganisationsebenen erkennen lassen. Viele Qualitatskreisldu-
fe bestehen implizit und missen im Audit entsprechend
dargestellt bzw. anerkannt werden.

Umfassendes Qualitaitsmanagement

Die Fokussierung des Quality Audits auf ausgewahlte Lei-
stungsbereiche ermoglichte die sanfte Einfiihrung des Mo-
dells, bildete die Realitdt der Hochschulen jedoch nicht
hinreichend ab. Zu sehr stehen die einzelnen Leistungsbe-
reiche in Verbindung zueinander. Quality Audits sollten sich
daher nicht auf das QM in der Lehre oder in der Forschung
fokussieren, sondern zusammenhédngende QM-Systeme in
den Blick nehmen und dabei auch administrative Anteile
berticksichtigen.

Rolle der Agentur im Audit-Verfahren

Ebenso wie das Selbstverstindnis der Gutachterinnen,
muss die Rolle der Agentur im Audit-Verfahren eindeutig
definiert sein. Ihr kommt eine entscheidende Funktion bei
der Auswahl und der Vorbereitung der Gutachterinnen zu,
aber auch in der Begleitung der Hochschule wéhrend des
Audits (z.B. noch stirker in der Phase der Selbstanalyse).
Mehr Offenheit der Audits gegeniber unterschiedlichen
QM-Modellen erfordert schlieBlich besondere Aufmerk-
samkeit auf die Vergleichbarkeit der Audits.

QiIwW

4. Quality Audits im kiinftigen Qualitatssiche-
rungsrahmengesetz

Mit einem sektoreniibergreifenden Qualititssicherungsrah-
mengesetz werden ab 2012 vergleichbare Qualitétssiche-
rungsverfahren und Standards fiir die Osterreichischen
Hochschulen eingefiihrt und damit die dritte Phase der Eta-
blierung von Audits eingeleitet werden. Das Gesetz |6st die
bisherigen sektorenspezifischen Regelungen ab und bildet
die Grundlage firr die neue sektoreniibergreifende Agentur
fir Qualitatssicherung und Akkreditierung AQA .Austria.
Quality Audits werden als verpflichtende Verfahren eta-
bliert, denen sich 6ffentliche Universititen und Fachhoch-
schulen alle sieben Jahre zu unterziehen haben. Den Uni-
versititen und Fachhochschulen steht es frei, die AQA.Aus-
tria oder andere anerkannte Qualitdtssicherungsagenturen
mit dem Verfahren zu beauftragen.

Das Gesetz beschreibt Priifbereiche, die im Rahmen der Au-
dits spezifiziert werden. Konsequenzen wird das Quality
Audit fur die offentlichen Universititen weiterhin im Rah-
men der Leistungsvereinbarungen mit dem Bund entfalten.
Fur die Fachhochschulen wird das Quality Audit eine Be-
dingung fir den Fortbestand ihrer institutionellen Akkredi-
tierung bilden.

B Dr. Anke Hanft, Professorin fir Weiterbil-
dung, Leiterin des Arbeitsbereichs Weiter-
bildung, Leiterin der Wissenschaftlichen Steue-
rungsgruppe der Osterreichischen Qualitéts-
sicherungsagentur (AQA); Carl von Ossietzky
Universitdt Oldenburg,

E-Mail: Anke.Hanft@uni-oldenburg.de

B Alexander Kohler, Geschéftsfiihrer der Oster-
reichischen Qualitadtssicherungsagentur (AQA);
E-Mail: alexander.kohler@aqga.ac.at
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Die Programmstichprobe im Rahmen der Systemakkreditierung

Die Programmstichprobe im Rahmen
der Systemakkreditierung

GemidB den Vorgaben des Akkreditierungsrates! haben
Hochschulen im Rahmen des Verfahrens einer Systemak-
kreditierung unterschiedliche Verfahrensschritte zu bewal-
tigen. Im Wesentlichen sind dies zwei Vor-Ort-Begehungen
im Peer-Review-Verfahren zum Qualitatssicherungssystem,
eine Stichprobe zu drei Merkmalen ihrer Studiengédnge
(sog. Merkmalsstichprobe), sowie sogenannte Programm-
stichproben, die darauf zielen, aus der Qualitdt von Studi-
enprogrammen Aussagen iber das Funktionieren des Qua-
litdtssicherungssystems der gesamten Hochschule abzulei-
ten. Der Programmstichprobe liegt demnach die Pramisse
zugrunde, dass der Programmqualitdt auf Ebene der Studi-
engdnge eine Indikatorfunktion fiir das Qualititssiche-
rungssystem der Hochschule zugewiesen werden kann.
Durchgefiihrt wird diese Stichprobe in Form einer Pro-
grammakkreditierung entsprechend den Vorgaben der zu-
stindigen Agentur und ebenfalls mithilfe von externen
Peers. Im Folgenden geht es - auch unter Bezugnahme auf
die Erfahrungen mit der Systemakkreditierung an der Jo-
hannes Gutenberg-Universitat Mainz JGU) - in erster Linie
darum, den Verfahrensschritt der Programmstichprobe mit
seinen praktischen und theoretischen Implikationen naher
zu betrachten.

1. Einfiihrung

Versucht man mit Blick auf die angestrebte Bewertung des
hochschulinternen Qualitatssicherungssystems eine Analy-
se, inwieweit der Verfahrensschritt der Programmakkredi-
tierung tatsachlich eine Klammer zwischen den unter-
schiedlichen und miteinander in Wechselwirkung stehen-
den qualitativen Ebenen des Hochschulsystems bilden
kann, prasentiert sich die Programmestichprobe als hochgra-
dig komplexer Teilschritt eines Systemakkreditierungsver-
fahrens. Vor diesem Hintergrund hat die Stichprobe metho-
disch-konzeptionell wie auch in der Durchfithrung héch-
sten Anspriichen zu genligen.

Bei ndherer Betrachtung scheint die Stichprobe jedoch in
mancher Hinsicht auf Basis nicht immer Gbereinstimmender
Voraussetzungen und Zielvorstellungen konzipiert, und es
wird deutlich, dass die bisherige Durchfiihrung in Form
einer Programmakkreditierung kaum den Erwartungen ge-
recht zu werden vermag.

In diesem Zusammenhang gilt es, die divergierenden Er-
wartungen und Positionen im Spannungsfeld zwischen den
betroffenen Interessengruppen aufzuzeigen, zu denen
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neben Fachern, welche die Programme betreiben, und Ver-
tretern/innen der Hochschule im Bereich der Qualitatssi-
cherung vor allem auch die Systemakkreditierungsagentu-
ren sowie der Akkreditierungsrat zdhlen. Um eine kon-
textangemessene Bewertung der aktuellen Programmstich-
probenverfahren vornehmen zu kénnen, soll abschlieRend
ferner die Konzeption des Peer-Review-Verfahrens sowohl
auf der Programm- als auch auf der Systemebene betrach-
tet werden.

2. Die Programmstichprobe im Rahmen der
Systemakkreditierung

GemiB den Beschliissen des Akkreditierungsrates umfasste
die Programmstichprobe zur Zeit der Systemakkreditierung
der JGU (s. Drs. AR 93/2009, S. 18ff.) noch eine "vertiefte
Begutachtung von 15% der Studiengénge, mindestens aber
drei Studiengdngen (Programmstichprobe)", wobei anzu-
merken ist, dass in der aktuellen Version des Beschlusses
(Drs. AR 85/2010) der Stichprobenumfang bereits auf ins-
gesamt maximal drei Studiengange verringert wurde2.

Der Akkreditierungsrat hat damals wie auch heute festge-
legt, dass Programmstichproben im Ergebnis nicht zu er-
neuten Akkreditierungsentscheidungen fiihren. Die Resul-
tate sollen vielmehr in einen abschlieBenden Bericht der
Gutachter/innen einflieBen, aus welchem sich die
Beschlussempfehlung zur Systemakkreditierung der Ein-
richtung ableitet. Diese schriftliche Darlegung soll - so die
Vorgaben - “unter Berticksichtigung der Gutachten aus den
Programmstichproben und unter Beteiligung der Vorsitzen-
den der Gutachtergruppen aus den Programmstichproben"
angefertigt werden. Von den Gutachter/innen der System-
ebene wird erwartet, "zu bewerten, ob in den Merkmals-
und den Programmstichproben festgestellte Qualititsméan-
gel eine systemische Ursache haben" (Drs. AR 93/2009, S.
20 sowie aktuell Drs. AR 85/2010, S. 20), woran sich letzt-
lich eine Entscheidung uber die Systemakkreditierung der
Hochschule durch die Akkreditierungsagentur anschlieft.

In der Regel wird die Stichprobe eingeleitet, nachdem eine
Hochschule den zweiten Begehungstermin der Systemak-

kreditierung durch die Gutachtergruppe absolviert hat. In

1

W

Zur Zeit der Systemakkreditierung der Johannes Gutenberg-Universitat
Mainzs. Drs. AR 93/2009, S. 19f,; aktuell bereits modifiziert durch Drs. AR
85/2010.

2 Ferner ist hinsichtlich der Auswahl der Programme die Passage gestrichen
worden, dass die Agentur in diesem Rahmen die Ergebnisse der Systembe-
gutachtung und der Merkmalsstichprobe zu berticksichtigen habe.
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diesem Abschnitt des Verfahrens soll die Peer-Gruppe einen
angemessenen Uberblick iber das Qualititssicherungs-
system der Hochschule im Bereich Studium und Lehre wie
auch dber deren Steuerungsmechanismen gewonnen
haben.

Die den Programmstichproben vorgeschalteten ersten bei-
den Vor-Ort-Begehungen zur Systemakkreditierung der
Hochschule verfolgen, durchgefiihrt von einem Team von
mindestens funf Peers, das Ziel, das gesamte Qualitétssiche-
rungssystem der Hochschule zu analysieren. Die Gutach-
ter/innen3 sollten tber "Erfahrung in der Hochschulleitung,
in der Studiengestaltung und in der Qualitdtssicherung von
Studium und Lehre verfiigen" (Drs. AR 93/2009, S. 17f. und
aktuell Drs. AR 85/2010, S. 17f). Im Rahmen dieser Bege-
hung treten sie in Kontakt mit der Hochschulleitung, dem
Verwaltungspersonal, den Gleichstellungsbeauftragten, den
Verantwortlichen  fir  Qualitatssicherung sowie Ver-
treter/innen der Lehrenden und Studierenden.

Auf einer anderen Ebene setzt die Programmstichprobe an,
welche sich entsprechend einer Programmakkreditierung
als Peer-Review-Verfahren auf die einzelnen Studiengdnge
der Hochschule bezieht. Die Peers entstammen den Fach-
kreisen des zu begutachtenden Studienprogramms#. Daher
kénnen von ihnen nicht unbedingt besondere Kenntnisse
im Bereich des Qualitditsmanagements von Hochschulen er-
wartet werden, und sie sind auf eine theorie-geleitete Be-
wertung unterschiedlicher Qualitdtsebenen von Studien-
programmen und Qualitdtssicherungsprozessen vergleichs-
weise wenig vorbereitet.

Der Ablaufplan des Akkreditierungsrates sieht vor, dass die
Systemgutachter/innen im Anschluss an die zweite Bege-
hung bereits den o.g. Bericht zum Qualitatssicherungs-
system der begutachteten Hochschule in vorlaufiger Form
erstellen. Dieser Berichtsentwurf wird tber die Agentur
auch den Gutachtern/innen der geplanten Programmstich-
proben zur Verfiigung gestellt; wie ausfiihrlich ein solcher
Bericht ausfallt und ob die Hochschule zu diesem Zeitpunkt
Einblick in das Dokument erhilt, wird vermutlich von
Agentur zu Agentur unterschiedlich entschieden werden.

Dieses Verfahrenselement legt nahe, dass nicht nur von den
Systemgutachtern/innen erwartet wird, Riickschliisse aus
den Ergebnissen von Merkmals- und Programmstichproben
zu ziehen, sondern auch von den Gutachter/innen der
Stichproben, lber die Programmebene hinaus die Einbet-
tung des Studiengangs in das Qualitdtssicherungssystem
der Hochschule zu betrachten. Die Bewertungen aus den
Programmstichproben gehen schlieRlich auch den Gutach-
tern/innen der Systemebene zu.

3. Die Programmstichprobe an der JGU

Mit iber 35.000 Studierenden aus mehr als 130 Nationen
zéhlt die JGU zu einer der groRten deutschen Hochschulen.
Im Wintersemester 2008/2009 wurde bereits die Mehrzahl
der Mainzer Studiengdnge auf Bachelor- und Masterab-
schliisse umgestellt und im Rahmen eines Modellversuchs
zur Systemakkreditierung (hierzu s. Fahndrich/Schmidt
(Hg.) 2009) zunachst intern zertifiziert. Das Ende des Jahres
2008 begonnene 'offizielle' Verfahren zur Systemakkredi-
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tierung konnte Ende Méarz 2011 erfolgreich abgeschlossen
werden.

Am Beispiel der Mainzer Hochschule mit ihrem sehr breiten
Spektrum von Studiengangen wird deutlich, dass die Forde-
rung des Akkreditierungsrates von 2009, 15% der Studi-
engange einer erneuten Programmakkreditierung zu unter-
ziehen, eine enorm hohe Anzahl betreffen kann. In Mainz
kamen zum Zeitpunkt des Verfahrensbeginns dafiir rund 70
reformierte Studiengdnge in Frage. Im Rahmen der Pro-
grammstichprobe der JGU ermittelte die Fachkommission
der Akkreditierungsagentur insgesamt 14 Studiengdnge aus
den verschiedenen Fachbereichen, die zT. im Umlaufver-
fahren sowie in Form von Vor-Ort-Begehungen begutachtet
wurden.

Die entsprechenden Studiengdnge an der Mainzer Univer-
sitat waren samtlich bereits in zahlreiche MaBnahmen der
Qualitatssicherung sowie in das kontinuierliche Qualitats-
monitoring an der JGU einbezogen: Entweder wurden sie
im Rahmen von mehrtdgigen Programmakkreditierungsver-
fahren durch unterschiedliche Akkreditierungsagenturen
bewertet oder die Programme waren in aufwéndige Ein-
richtungs- und Zertifizierungsverfahren an der JGU einge-
bunden®.

An der Mainzer Hochschule starten die Verfahren der Zerti-
fizierung mit der Erstellung von Studiengangsunterlagen
durch die Facher, die ihre Konzepte anhand eines Leitfadens
zur Einrichtung bzw. zur Weiterfiihrung von Studiengédngen
erarbeiten. Angelehnt an Fragebdgen zur Selbstdokumenta-
tion von Akkreditierungsagenturen folgen die Leitfaden der
JGU jenen der Agenturen jedoch nicht im Detail, da das Ver-
fahren der Zertifizierung an der JGU im Unterschied zu
einem Akkreditierungsverfahren einer Agentur im Kern dar-
auf abstellt, Gutachter/innen bereits in der Konzeptphase
von Studiengdngen einzubeziehen, so dass deren Anmer-
kungen zu einem friihen Zeitpunkt gewinnbringend in die
Weiterentwicklung der Studienginge einflieRen konnen.
Auf diesem Wege ist die Ausarbeitung und fortwahrende
Weiterentwicklung der Studiengangsunterlagen starker als
bei Agenturverfahren Teil eines eng verzahnten Qualitatssi-
cherungsprozesses. In diesen Zyklus eingebunden ist konse-
quenterweise ein stetiges Qualitdtsmonitoring, welches die
JGU den Fachern iiber das breite Spektrum von Qualitats-
sicherungsinstrumenten des Zentrums fir Qualitatssiche-
rung und -entwicklung (ZQ) (Lehrveranstaltungsbefragun-
gen, Workloaderhebungen, Absolventenstudien, kumulative
Gruppengesprache etc.) zur Verfiigung stellt.

3 Diese sind gemaR den Vorgaben aus Experten/innen "mit Erfahrung auf
dem Gebiet der Hochschulsteuerung und der hoch-schulinternen Qua-

litatssicherung", aus einem studentischen Mitglied mit Erfahrungen in der
Hochschulselbstverwaltung und Akkreditierung und einem/r Vertreter/in
der Berufspraxis zusammengesetzt.

4 1m Falle der Mainzer Verfahren handelt es sich demnach je nach Stichpro-
be um Archdologen, Slavisten, Jazzmusiker etc.

5 Darauf hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang, dass auch bei den hoch-
schulintern durchgefiihrten Erstzertifizierungen von Studiengangen stan-
dardmaBig eine Begutachtung des Programms durch externe Peers erfolgt
(Fahndrich, Sabine in: Fahndrich/Schmidt (Hg.) 2009, S. 75ff.). Die Begut-
achtungsgruppen bestehen jeweils aus mehreren Experten/innen der
Fachrich-tungen sowie der Berufspraxis und Studierenden. Begutachtungs-
verfahren werden entweder auf Basis der Akten oder haufig auch im Rah-
men einer ein- bis zweitdgigen Vor-Ort-Begehung vorgenommen.
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4. Rahmenbedingungen von Programmstich-
proben

Richtet man seinen Blick auf die aktuell absolvierte Pro-
grammstichprobe an der JGU, lassen sich neben methodi-
schen Fragen, auf die im nédchsten Abschnitt ndher einge-
gangen wird, auch Problemstellungen bei den Rahmenbe-
dingungen identifizieren. Zwei Aspekte seien an dieser
Stelle angefihrt:

Der eine betrifft die fiir Ficher und Hochschule aufwandige
Erstellung der Unterlagen sowie die Organisation der Ver-
fahren, da diese sich insofern doppeln, als sie einmal mit
hohem Aufwand hochschulintern durchgefiihrt werden und
schlieBlich von einer Agentur entsprechend wiederholt
werden®.

Der zweite Punkt stellt die von den Verfahren abhangige
lange zeitliche Dauer des Systemakkreditierungsverfahrens
an groRen Hochschulen dar, die im Falle der JGU nicht zu-
letzt auch den Ratsvorgaben des Jahres 2009 und damit der
seinerzeit noch umfanglichen Programmstichprobe ge-
schuldet waren.

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Gesamtdauer eines
Verfahrens zur Systemakkreditierung ist anzumerken, dass
bereits die erste Phase bis zum Abschluss der ersten beiden
Begehungen der Hochschulen in der Regel eineinhalb Jahre
in Anspruch nimmt. Die Abwicklung von zusatzlichen - im
Falle der JGU 14 - Programmstichproben sowie eine ada-
quate Auswertung der Ergebnisse verlingert die Spanne
um mindestens ein weiteres Jahr, vorausgesetzt, eine Agen-
tur ist in der Lage, die Verfahren parallel durchzufiihren. Es
lasst sich daher festhalten, dass Verfahren zur Systemakkre-
ditierung an groRen Hochschulen und unter den damaligen
Rahmenbedingungen kaum unterhalb einer Zeitspanne von
zwei bis eher drei Jahren Laufzeit zum Abschluss zu bringen
sind. Nachteile einer entsprechend zeitaufwandigen
Systemakkreditierungsphase liegen neben Aspekten der
Belastung vor allem auch in einer Unsicherheit mit Blick auf
deren Akkreditierungsstatus. Zwar sind sie Teil der internen
Qualitatssicherungsverfahren, ggf. auch intern zertifiziert,
jedoch tragen sie fiir einige Jahre kein Siegel einer Agentur
bzw. des Akkreditierungsrates mit der Folge, dass diese
Studiengdnge auch nicht in den relevanten Datenbanken
der HRK und des Akkreditierungsrates entsprechend ge-
kennzeichnet bzw. aufgefiihrt sind”.

5. Methodische Grundlagen von Programm-
stichproben

Im Hinblick auf eine kiinftige erfolgreiche Durchfiihrung
von Programmstichproben scheint es nach den Erfahrungen
an der JGU von Bedeutung, sich einigen wesentlichen me-
thodischen Fragestellungen zu ndhern.

Desiderate, die bereits aus dem Mainzer Modellversuch zur
Systemakkreditierung resultieren® und sich mit den Erfah-
rungen aus den Programmstichproben an der JGU decken,
sind vielféltig, sollen hier aber auf folgende relevante Ge-
sichtspunkte beschrankt werden:

Zundchst wurde erkannt, dass im Vorfeld einer Programm-
stichprobe deutlich werden muss, worauf sie abzielt, d.h.
welche Inhalte an einem zu zwei unterschiedlichen Zeit-
punkten begutachteten Studienprogramm uber die Akkre-
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ditierungseinrichtungen hinaus konkret zu bewerten sind.
Hochschulen sollte rechtzeitig vermittelt werden, ob eine
rein punktuelle Betrachtung der Ergebnisebene eines Studi-
enprogramms zu einem gegenlber dem ersten Verfahren
verdnderten Zeitpunkt intendiert ist oder die Entwicklung
eines Programms Uber die gesamte Laufzeit im Fokus der
Bewertung stehen sollte. Letztere umfassendere Analyse
wiirde von den Hochschulen eine verdnderte Art der Pra-
sentation des Studienprogramms erfordern, da mit dieser
Fragestellung vielmehr die Einbettung eines Studienpro-
gramms in das Qualitdtssicherungssystem einer Hochschule
angesprochen wére und Studiengange sowie damit verbun-
dene Prozesse auf der Ebene von Studium und Lehre bspw.
anhand von Qualitatsregelkreisen zu beschreiben wéren?.
Die von den Agenturen im Rahmen einer Programmstich-
probe durchgefiihrte Programmakkreditierung fokussiert je-
doch eher auf den aktuellen Status quo eines Studiengangs
und stellt somit prioritar auf die Ergebnisebene ab. Bei der
aktuellen Konzeption der Programmstichprobe zeigt sich,
dass die Durchfiihrung in Form von ,einfachen' Programm-
akkreditierungen nur wenig der Dynamik der Prozesse an
einer Hochschule Rechnung tragen kann10.

Eng mit der Frage der genauen Zielausrichtung der Pro-
grammstichprobe verkniipft ist die noch immer ausstehen-
de Diskussion, auf welcher methodischen Basis iberhaupt
eine Verbindung zwischen Programmebene und der tber-
geordneten Ziel-/Systemebene im Bereich der Studienpro-
gramme einer komplexen Organisation und vice versa her-
gestellt werden kann bzw. ob eine Programmakkreditierung
hierfur die geeignete Basis bildet. So stellt bereits Hopbach
im Jahre 2006 im Zusammenhang mit der Weiterentwick-
lung des Akkreditierungssystems in Richtung einer System-
akkreditierung zu Recht die Fragen: "Wie muss ein eher in-
stitutionell orientiertes oder auf die Begutachtung des in-
ternen Qualititsmanagements ausgerichtetes Verfahren

6 samtliche Studienficher einer Programmstichprobe finden sich - unabhan-
gig davon, wie lange die letzte Begutachtung des Studiengangs
zurtickliegt -, mit der Situation konfrontiert, erneut samtliche Studien-
gangsunterlagen in mehrfacher Ausfertigung erstellen zu missen.

7 su.: http://www.hochschulkompass.de/ u. http://www.akkreditierungs-
rat.de/index.php?id=4&L=08&size=title%3D%C3%96ffnet.

8 Bereits zu Beginn des Modellprojektes war gemeinsam mit der begleiten-
den Agentur die Durchfiihrung von einigen Test- bzw. Stichprobenakkredi-
tierungen vereinbart worden (hierzu s. Fahndrich/Schmidt (Hg.) 2009,
30ff.). Durch diesen Verfahrensschritt sollte dhnlich wie bei den Pro-
grammstichproben Uberpriift werden, inwieweit das interne Qualitatssi-
cherungssystem von Hochschulen auf der Ebene von Studiengangskonzep-
tionen zu einer Programmqualitét fihrt, die mit jener vergleichbar ist, wie
sie im Rahmen von herkdmmlichen Verfahren der Programmakkreditie-
rung sichergestellt werden kann wie auch - seit 2008 - das Interesse darauf
lag, erste Schlussfolgerungen zur methodischen Angemessenheit entspre-
chender Programmstichproben zu erzielen. Im WS 10/11 folgten schlieB-
lich die Verfahren der Programmstichprobe im Rahmen der Systemakkredi-
tierung.

9 Da den Gutachtern/innen der Programmstichprobe in der Regel umfassen-
de Kenntnisse des Qualitatssicherungssystems der betroffenen Hochschule
fehlen dirften, stehen die Organisationsteams der Hochschulen vor der
Aufgabe, nicht nur Unterlagen zu den einzelnen Studiengéngen zur Verfii-
gung zu stellen, sondern das Qualitatssicherungssystem auch fiir diese Ak-
teure angemessen darzustellen.

1050 befanden sich beispielsweise an der JGU zum Zeitpunkt der Pro-
grammstichprobe einige Studiengdnge noch in einem hausinternen Ver-
fahren zur Rezertifizierung, bei anderen war unklar, ob sie aufgrund von
Strukturentscheidungen in dieser Form weiterlaufen, wie auch die Struk-
turentwicklungsplanung von Fachbereichen - etwa bei der Auspragung
neuer Forschungsschwerpunkte oder die Ergebnisse vorangegangener
Evaluationsverfahren - nur marginal einbezogen werden kénnen.

.
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ausgestaltet werden, wenn es aullerdem so weit als még-
lich "verldssliche" und zwar unmittelbare Informationen
Uber die Giite einzelner Studiengédnge bieten soll? Wie ldsst
sich die Begutachtung von institutioneller und von Pro-
grammaqualitdt operational verbinden? Lassen sie sich liber-
haupt sinnvoll verbinden?" (Hopbach 2006, S. 8).

Bezogen auf die vom Akkreditierungsrat intendierte inhalt-
liche Verbindung der Peer Reviews auf der System- und der
Programmebene ist also generell zu fragen, inwieweit die-
ses Vorhaben methodisch sinnvoll ist und sich daraus ver-
wertbare Ergebnisse im Hinblick auf eine Systemakkreditie-
rung ableiten lassen.

Dementsprechend geht es nun zum einen darum zu ermit-
teln, inwieweit eine Konkretisierung der Zielsetzung einer
Stichprobe erfolgen kann, sowie andererseits, das Instru-
ment der Programmakkreditierung in der Form, in der diese
aktuell in der Systemakkreditierung zum Einsatz kommt,
kritisch zu betrachten. Darlber hinaus sind Fragen nach
Moglichkeiten einer addquaten Ausrichtung und Auswer-
tung von Peer-Review-Verfahren mit Blick auf ihre Validitat
zu beantworten.

Nach dem bisherigen Stand der Systemakkreditierungsver-
fahren in Deutschland bleibt es an den Akkreditierungsein-
richtungen zu bestimmen, auf welches Ziel hin die jeweili-
gen Auswertungen vorzunehmen sind. Hierzu benétigt man
zundchst Verfahren oder theoretische Modelle tiber die me-
thodische Tragfdhigkeit einer Verbindung zwischen unter-
schiedlichen Qualitdtsebenen. In einem weiteren Schritt ist
mit Blick auf die Programmstichprobe operational zu defi-
nieren, welche Indikatoren eine hohe Qualitit von Studien-
programmen reprdsentieren.

Nicht nur an Hochschulen, sondern gerade auch im Bereich
des Akkreditierungswesens stellt der theoretisch geleitete
Diskurs um eine inhaltliche Ausgestaltung des Qualitatsver-
standnisses jedoch noch weitgehend ein Desiderat dar11.
Die Debatte um Fragen der Qualitdtssicherung wird hier
hadufig anhand bestehender Verfahren diskutiert. Neue Be-
schlisse leiten sich in der Regel nicht aus Ergebnisanalysen
des Zusammenspiels unterschiedlicher Qualitatsdimensio-
nen ab, sondern fokussieren meist stark prozessorientiert
die Festlegung von Verfahrensschritten und zielen auf die
Definition von Mindeststandards. Auf diese Weise wird
haufig die Dimension einer libergeordneten Zielebene, auf
welche die Prozesse abgestimmt werden sollten, aufBer
Acht gelassen.

Im Zusammenhang mit der "Weiterentwicklung des Akkre-
ditierungssystems in Deutschland" bemerkt etwa auch
Hopbach (Hopbach 2006, S. 5) kritisch, dass insbesondere
die ibergeordnete und zentrale Frage nach dem "Zweck"
von Akkreditierung zunehmend aus dem Blick der aktuellen
Hochschuldebatten geraten sei.

Den Akkreditierungseinrichtungen, gleichermaBen dem Ak-
kreditierungsrat, scheint es an explizierten, ggf. theoriege-
leiteten Modellen zu fehlen, nach denen sich Verfahrens-
schritte - insbesondere solche im Rahmen einer Systemak-
kreditierung von Hochschulen - ausrichten lieBen. Mit Blick
auf die Komplexitat des Qualitdtsbegriffes im Hochschulbe-
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reich ist dies selbstverstindlich nicht verwunderlich, da
Wege, die in Bezug auf eine Anndherung an eine Definition
beschritten werden konnten, bekanntermaRen vielfiltig
sind: neben einer Orientierung an theoretischen Modellen
"guter" Organisationen sind auch Ausrichtungen anhand
von Leitbildern oder ein Verfahren des Benchmarkings
denkbar (s. Schmidt 2010, S. 10ff.).

Unabhéngig davon, welche Begrifflichkeit von Qualitat
bzw. welches Qualitditsmodell letztlich zugrunde gelegt
wird, erscheint es - dies zeigen die Erfahrungen mit der
Programm- wie auch der Systemakkreditierung - wesent-
lich, die Diskussion der Akkreditierungskriterien zu intensi-
vieren bzw. wieder aufleben zu lassen. Aus Perspektive der
Hochschule unerlédsslich hierbei ist eine starkere wissen-
schaftliche Ausrichtung dieser Debatte. Komplexe Zusam-
menhdnge zu erkldren, die zum Studienerfolg beitragen, ist
voraussetzungsvoll und bedarf entsprechender Erklarungs-
modelle - in der Regel aus sehr unterschiedlichen Perspek-
tiven und Disziplinen. Das an der JGU im Kontext der Qua-
litatssicherung verwendete Modell im Anschluss an Dona-
bedian sowie Parsons stellt nur einen denkbaren Ansatz
dar, der den Vorteil hat, quasi als Metatheorie einen Rah-
men flr eine Fulle von Erkldarungsansatzen fir einzelne Pha-
nomene zu bieten (vgl. Schmidt in: Fdhndrich/Schmidt
2009, S. 43ff.; ferner: Schmidt 2010, S. 10ff.). Bezieht man
diesen Ansatz auf die aktuelle Ausrichtung von Programm-
stichproben, ist festzustellen, dass diese auf ungeeigneten
Pramissen beruhen. Ihre Konzeption eignet sich nicht, eine
Verbindung von Programmqualitdt und dem Qualitdtsma-
nagement einer Hochschule herzustellen und wechselseiti-
ge Bewertungen daraus abzuleiten, sondern sie stellt ledig-
lich auf die Qualitat einzelner Studiengange, d.h. mit Blick
auf das Qualitditsmanagementsystem einer Hochschule le-
diglich auf die Ergebnisebene ab, ohne hinreichend deut-
lich machen zu kénnen, welche kausale Koppelung zu an-
deren Systemebenen besteht. Qualitativ gute Studiengange
kénnen auch unabhdngig vom System der Qualitdtssiche-
rung bestehen.

Es kann also resiimiert werden, dass hinsichtlich der Ver-
bindung der unterschiedlichen Ebenen derzeit weiter-
fihrende (Meta-)Analysen und Modelle zur methodischen
Anpassung dieses Programmschrittes ausstehen.

Ein ebenfalls bereits zuvor angesprochener Gesichtspunkt
bezieht sich auf die beiden Peer Reviews im Rahmen der
Systemakkreditierung. Wahrend die Verknlpfung der Be-
gutachtungen auf Programm- und Systemebene bereits
methodisch nicht einwandfrei herzustellen ist, stellt sich
auch die Frage, inwieweit wiederholte Akkreditierungsver-
fahren, etwa zwei unterschiedliche Peer Reviews zur Er-
mittlung der Qualitdt ein und desselben Studienprogramms
zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten, valide ausgewertet

| 11 Einen Ansatz in diese Richtung unternahm das Modellvorhaben "Prozes-
squalitat fiir Lehre und Studium - Konzeption und Implementierung eines

Verfahrens der Prozessakkreditierung”. Hier ging es 2004-2006 darum,
erste Projektansatze zu alternativen Akkreditierungsmethoden bzw. ein
Verfahren zur Akkreditierung der Qualitatssicherungssysteme zu ent-
wickeln (HRK, ACQUIN 2007). Das Projekt fokussierte vor allem darauf,
jene Prozesse zu strukturieren, mittels derer Hochschulen die Qualitat
von Studium und Lehre gewahrleisten. Hierbei setzte man als Pramisse
voraus, dass Prozessqualitit die notwendige Programmqualitit erzeugt.
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werden kénnen12. Dieser Sachverhalt ist insbesondere in
dem Fall zu beriicksichtigen, in dem Hochschulen ihre Stu-
dienprogramme unabhédngig von der Programmstichprobe
regelhaft von externen Experten/innen begutachten lassen.
Wiéhrend in ersterem Fall die Verbindung der Peer-Review-
Verfahren auf zwei unterschiedlichen Ebenen fraglich
bleibt, fallt auf der Programmebene besonders ins Gewicht,
dass es sich - wie im Falle der JGU - um ,wiederholte' Peer
Reviews handelt. Dies ist umso kritischer zu werten, als das
Peer-Review-Verfahren zunehmender Skepsis begegnet.
Zwar lasst sich mit Hornbostel und Olbrecht (Hornbo-
stel/Olbrecht 2007, S. 5 ff.) konstatieren, dass das Peer-Re-
view-Verfahren als Begutachtungsinstrument nach wie vor
einen allgemein akzeptierten Standard fiir die Beurteilung
wissenschaftlicher Leistungen darstellt (vgl. Bornmann
2004, S. 12); doch zeigen sich gerade mit Blick auf die Pro-
grammstichprobe, wie sie aktuell als Teil der Systemakkre-
ditierung verwendet wird, spezifische Probleme, welche die
Validitat der Verfahren zumindest teilweise in Frage stellen.
Auffallend ist zundchst, dass Gegenstand, Verfahrensein-
bindung, Funktion und Bedeutung von Gutachter/innen je
nach Evaluationsfeld und -hintergrund sehr unterschiedlich
sein kdnnen.

Gutknecht-Gmeiner (Gutknecht-Gmeiner 2008, S. 19ff)
macht entsprechend darauf aufmerksam, dass unter dem
Begriff des Peer Review sehr unterschiedliche Formen von
Bewertung und Begutachtung subsumiert werden, die sich
auf verschiedenste Gegenstdnde und Zielsetzungen bezie-
hen kénnen13.

Das Peer Review im Hochschulbereich (Gutknecht-Gmeiner
2008, S. 49f., S. 79ff.) wird zwar in der Regel als Form der
externen Evaluierung klassifiziert’4, jedoch kommen auch
hier vor allem mit Blick auf bestimmte Evaluierungsziele
und -zwecke zahlreiche Variationen vor (Gutknecht-Gmei-
ner 2008, S. 94ff.)15.

Gerade vor dem Hintergrund des breiten Spektrums dieses
Instruments scheint zundchst eine Definition des Verfah-
rens bezogen auf den Anwendungskontext wie auch eine
angemessene und operationalisierbare Zielexplikation im
Vorfeld von Verfahren, d.h. hier konkret mit Blick auf Be-
gutachtungsverfahren auf Ebene von Programmen als auch
von Systemen zwingend, wenn verldssliche und nachvoll-
ziehbare Verfahren fir die Hochschulen zur Verfligung ste-
hen sollen (vgl. u.a. Miller 2008, S. 71ff.).

Die Bestimmung der Zielsetzung und entsprechender Krite-
rien erfordert allerdings wissenschaftliche Ansdtze, die zu
diesem Themenfeld bislang kaum existieren.

Richtet man seinen Blick auf die Forschungslandschaft, so
ist mit Olbrecht (Olbrecht 2009) festzustellen, dass bisher
generell nur wenige Studien zum Peer Review existieren.
Fragen, wie etwa Entscheidungsverldufe in Panelsitzungen
getroffen werden bzw. welche spezifischen Effekte dort
wirken, sind im Rahmen der Forschung noch kaum unter-
sucht16. Im Zuge der Weiterentwicklung der Systemakkre-
ditierung sollten auch diese Aspekte nicht aus dem Blick-
feld geraten.

Hinsichtlich der von Akkreditierungseinrichtungen zu Grun-
de gelegten Prdmisse, valide Aussagen im Zusammenhang
mit Review-Verfahren herleiten zu kénnen, sei zudem auf
einige weitere, haufig geduBerte Kritikpunktel” hingewie-
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sen, die einen Einsatz dieser Methode gerade in einer ver-
doppelten Form in der Systemakkreditierung fraglich er-
scheinen lassen. In der Forschung wird beispielsweise an-
gemerkt, dass die Beurteilung der Qualitat eines Projektes
oder Programmes von Angehérigen der jeweiligen Scienti-
fic Community wegen ihres hohen Subjektivitatsgrades und
mangelnder Reliabilitit nur schwer Uberpriift werden kann

(Daniel 2006, S. 166). In diesem Zusammenhang verweist

Daniel u.a. auf die Befunde von Bornstein (Bornstein 1991,

S. 139), dass

e die Urteile der Peers nur eine geringe Ubereinstimmung
aufweisen (Vorwurf der geringen Reliabilitdt des Begut-
achtungsverfahrens),

e in die Urteile der Peers vielfach sachfremde Erwdgungen
einflieBen, die die Fairness der Beurteilung beeintrachti-
gen (Vorwurf, die Urteile der Gutachter/innen unterlie-
gen einem ,Bias') und

e die Bedeutung einer wissenschaftlichen Arbeit oder eines
wissenschaftlichen Vorhabens von den Peers hdufig falsch
eingeschatzt wird (Vorwurf der geringen pradiktiven Vali-
ditat der gutachterlichen Empfehlungen).

Zudem ist bekannt, dass Entscheidungen auf Ebene von
Programmakkreditierungen einen erheblichen Interpretati-
onsspielraum gestatten. Hiermit verbunden ist eine breite
Streuung im Hinblick auf die Anforderungen an Studi-
engange, die im Rahmen einer Akkreditierung zu erfiillen
sind (vgl. Schmidt/Horstmeyer 2008, S. 43), was eine Ver-
gleichbarkeit zwischen wiederholten Akkreditierungsver-
fahren ebenfalls erschwert.

6. Folgerungen

Im Folgenden sollen die divergierenden Erwartungen und
Anspriiche resiimiert werden, die sich fir bzw. an die ein-
zelnen Interessengruppen aus einer Programmstichprobe
ergeben.

| 12 50 bestimmt die Validitit in diesem Sinne das allgemeine MaB an Uberein-
stimmung zwischen dem Ergebnis eines Peer-Review-Verfahrens und der

Jtatsachlichen' Qualitat des Qualitatssicherungssystems einer Hochschule.

135 51ff. "Bei "Peer Review" handelt es sich der wértlichen Bedeutung
nach um eine Uberpriifung und Bewertung, d.h. Evaluierung, durch
"Gleichgestellte", d.h. im professionellen Kontext in der Regel durch
Fachkolleginnen und Fachkollegen. Die Einordnung von Peer Review als
Evaluierungsverfahren ist komplex. Gewodhnlich ist mit Peer Review eine
externe Evaluierung gemeint in dem Sinne, dass die Peers einer anderen
Organisation angehoren." Zentrales Element des Peer Reviews ist fiir ge-
wohnlich ein Vor-Ort-Besuch durch die Peers. Das Verfahren wird mit
einem Bericht abgeschlossen.

14 7u den auch im Hochschulbereich vorkommenden Variationen, die vor
allem mit Blick auf bestimmte Evaluierungsziele und -zwecke zuriickzu-
fihren sind s. Gutknecht-Gemeiner 2008, S. 83ff.

155, 94; es kann etwa zwischen Akkreditierungsverfahren, in denen Min-
deststandards uberprift werden, Evaluierungsverfahren, die auch zur
Qualitatsentwicklung beitragen sollen und Meta-Evaluationen unter-
schieden werden; ferner ist zu fragen: auf welche Ebene bezieht sich die
Evaluation (Studienprogramme/die gesamte Einrichtung? Ist die evaluier-
te Einrichtung eher forschungs- oder praxisorientiert?).

16 Als Grande fiir die geringe Zahl empirischer Studien im Bereich der Pa-
nelbegutachtung sind methodische Schwierigkeiten und problematische
Feldzugdnge zu vermuten. Olbrecht konstatiert daher, dass die Untersu-
chung von Entscheidungsfindungsprozessen in Panelsitzungen metho-
disch insofern als Herausforderung zu bezeichnen ist, als sie ein Erhe-
bungsinstrumentarium erfordert, welches einerseits valide und reliabel
ist, anderseits jedoch stérende Einfliisse auf den Beurteilungsprozess so-
weit wie moéglich minimiert.

17 5. auch Reinhart 2006.
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Fécher und Fachbereiche

Die mit einer Programmstichprobe konfrontierten Fachbe-
reiche sind - zumal nach den dlteren Ratsvorgaben des Jah-
res 2009 - im Rahmen einer Systemakkreditierung einer
enormen Mehrfachbelastung ausgesetzt, die aus deren
Sicht die Sinnhaftigkeit von QualitatssicherungsmaRnah-
men an Hochschulen in Frage stellt. Zu erwarten ist, dass
sich in geringem zeitlichen Abstand erfolgende Vor-Ort-Be-
gehungen und Beurteilungen unterschiedlicher oder gar
identischer Expertenpanels weder den betroffenen Fachern
selbst noch den zustindigen internen Abteilungen als
Mehrwert entsprechender Verfahrensschritte darstellen,
zumal weder fir die Facher noch fiir die Gutachter/innen
neue Ergebnisse zu erwarten sind. Qualitatssicherung wird
aus dieser Perspektive leicht als Selbstzweck und nicht als
unterstiitzendes Monitoring wahrgenommen. Die Durch-
fithrung der Programmstichprobe nach dem friiheren, um-
fassenderen Modell zeitigt eindeutig negative Auswirkun-
gen auf die Akzeptanz von Qualitdtssicherungsprozessen
auch fur die Fortfithrung interner Qualitatssicherungsver-
fahren an Hochschulen. Selbst wenn dieser Aufwand durch
die Verringerung der Programmstichprobe gemaR aktuel-
lem Ratsbeschluss kiinftig reduziert wird, so stellt sich das
Problem noch immer im Rahmen der Halbzeitstichprobe,
welche anhand von Studierendenzahlen (je 2.500 im letz-
ten Wintersemester Immatrikulierte) gemessen wird und
damit fir groRe Hochschulen bereits nach der Halfte der
Akkreditierungsfrist erneut einen erheblichen Aufwand be-
deutet (s. Drs. AR 85/2010, 21). Dies gilt insbesondere fiir
eine Hochschule wie die JGU, die bereits die umfangliche
Variante der Programmstichprobe durchlaufen hat.

Hochschulen

Den Hochschulen entstehen durch gedoppelte Bewertun-
gen neben den aufwiandigen Begleitungen der Verfahren
und den finanziellen Aufwendungen fir das Systemakkredi-
tierungsverfahren noch zusatzliche Kosten (jeweils in Hohe
des tblichen Tarifs einer Programmakkreditierung).
Akkreditierungseinrichtungen sollten Hochschulen zudem
rechtzeitig und hinreichend tber das Ziel von Testverfahren
bzw. Programmstichproben informieren, d.h. welche Inhal-
te des Studienprogramms konkret bewertet werden sollen,
damit Unterlagen in zielfihrender Weise erstellt werden
kénnen. In diesem Zusammenhang sei auch darauf hinge-
wiesen, dass aus Sicht der Hochschule der Zeitplanung von
Programmstichproben kiinftig eine stdrkere Aufmerksam-
keit gewidmet werden sollte, u.a. um eine angemessene
Aufbereitung der Studiengangsunterlagen zu erméglichen.
Wiinschenswert wére z.B., dass Begutachtungen von Agen-
turen nicht losgelost vom aktuellen Stand des Studien-
gangsverlaufes terminiert werden8. In diesem Kontext er-
scheint eine groBere Flexibilisierung der Verfahren in Ab-
stimmung auf die Bedingungen vor Ort sinnvoll.

Akkreditierungsagenturen

Mit Blick auf die Akkreditierungsagenturen kann angemerkt
werden, dass diese in einem noch wenig definierten Be-
reich zwischen den Vorgaben des Akkreditierungsrates und
den Vertretern/innen der Hochschulen agieren, was sich
auf formaler Ebene bisweilen als nachteilig im Hinblick auf
eine flexible Ausgestaltung der Prozesse auswirkt. Da
Hochschulen stark unterschiedlichen Voraussetzungen und
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Strukturen unterliegen und auch die von einer Programm-
stichprobe betroffenen Verfahren eine individuelle Vorge-
schichte von bereits erfolgten Begutachtungen und Evalua-
tionen aufweisen, scheint es aus Sicht der Hochschule hau-
fig sinnvoll, Verfahren an die jeweiligen institutionellen Be-
dingungen anpassen zu kénnen. Wéhrend Hochschulen
also bestimmte Vorstellungen zu einer aus ihrer Sicht sinn-
haften Ausgestaltung und Verbindung der Prozesse ent-
wickeln, die ggf. auch von den Agenturen geteilt werden,
ist fir diese haufig der Spielraum, der sich im Hinblick auf
die Ratsvorgaben ggf. eréffnet, noch nicht erkennbar mit
der Konsequenz von im Zweifelsfall eher tberproportio-
nierten Forderungen etwa in Bezug auf den Umfang an Un-
terlagen und Nachreichungen. Es wére daher hilfreich, sei-
tens der Agenturen und in Abstimmung mit dem Akkredi-
tierungsrat eine flexiblere - und damit oftmals auch fiir
Hochschulen und Ficher gewinnbringendere - Handha-
bung der Verfahren zu ermoglichen.

Auf inhaltlicher Ebene bleibt von den Agenturen wie auch
vom Akkreditierungsrat zu fordern, im Vorfeld klare Ziele zu
benennen und transparente Kriterien zu entwickeln, nach
denen die einzelnen Auswertungsschritte erfolgen und
diese den Hochschulen rechtzeitig zu kommunizieren.
Bislang zeichnet sich ab, dass Hochschulen wegen der nicht
immer deutlichen Zielausrichtung der Verfahrensschritte
aufgefordert sind, Unterlagen zur Verfiigung zu stellen, die
wiederkehrend Sachverhalte aus neuen Blickwinkeln abbil-
den und dokumentieren. Dies betrifft sowohl die Prasenta-
tion des Qualititsmanagementsystems wie auch die Dar-
stellung der Studiengdnge auf Programmebene, sdmtlich
Programmschritte, welche haufig unverbunden scheinen.
Der damaligen Intention der Systemakkreditierung, nam-
lich einer Verlagerung der Analyse von der Programm- auf
die Systemebene, steht dieser Sachverhalt entgegen und
generiert einen gegentiber den friiheren Programmakkredi-
tierungen immensen Mehraufwand, ohne einen Beitrag zur
Qualitatsentwicklung der Einrichtungen zu leisten.

Seitens der Agenturen ist ferner im Blick zu behalten, dass
Gutachter/innen ausgesprochen komplexe Aufgaben zu be-
waltigen haben, unabhangig davon, ob sie auf der Systeme-
bene oder im Rahmen der Programmstichproben tdtig sind.
Wiéhrend die Gutachter/innen der Systemebene im besten
Falle durch die Agenturen hinreichend auf ihre Aufgabe
vorbereitet werden, stellt sich in Bezug auf jene der Pro-
grammstichprobe die Frage, inwieweit von ihnen uber die
fachlichen Bewertungen hinaus auch eine Analyse der Sys-
temebene erwartet werden kann12.

So ist im Hinblick auf die von den Agenturen zu organisie-
renden Peer-Review-Verfahren zu konstatieren, dass der
Auswahl und Qualifizierung geeigneter Gutachter/innen im

18 Ungiinstig stellen sich etwa Konstellationen dar, bei denen Verfahren mit

geringem zeitlichen Abstand vor eine interne Reakkreditierung platziert
werden, ohne dass diesem Faktor bei Erstellung der Dokumente im Vor-
feld Rechnung getragen werden kann und den Fachvertretern/innen bzw.
der Hochschule aus den Ergebnissen kaum Mehrwert im Hinblick auf die
weitere Planung erwéchst.

19 wie bereits eingangs erwdhnt, legt die Agentur den Gutachtern/innen
der Programmstichprobe geméR den Vorgaben nicht nur umfangreiche
Unterlagen zum Studiengang vor, sondern auch den vorldufigen Be-
richt der Gutachter/innen aus den beiden Begehungen der Systemak-
kreditierung.

:
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Vorfeld der Verfahren eine herausragende Rolle zukommt.
Dies bestatigen nicht nur die Erfahrungen im Zusammen-
hang mit dem HRK-Modellprojekt von 200629, sondern
auch die Ergebnisse von Miiller, der diesen Aspekt als kriti-
schen Erfolgsfaktor fiir die Gite von Peer-Review-Verfahren
insgesamt betont (Miiller 2008, S. 77). Auch die Qualitat
der Gutachten dient laut Mdller als Indikator fiir die Giite
eines Begutachtungsverfahrens und besitzt somit Einfluss
auf die Effektivitat und Validitat von Peer-Review-Verfahren
(Mduller 2008, S. 77)21.

Akkreditierungsrat

Hinsichtlich der Vorgaben des Akkreditierungsrates ist zu
empfehlen, das Zusammenspiel der einzelnen Verfahrens-
schritte vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Modelle
kritisch zu hinterfragen und ggf. in veranderter Form auf-
einander abzustimmen. Es gilt also, die Verfahrensschritte
darauf hin zu kontrollieren, ob sie die Uberpriifung von
Qualitat auf einer Uibergeordneten Ebene leisten kdnnen.
Anwendungen auf der Programmebene eignen sich metho-
disch dazu nicht. Monitum der Programmakkreditierung
bleibt, dass es sich nach wie vor um ein Verfahren handelt,
das sich an sogenannten Mindeststandards ausrichtet, zu-
gleich aber die Erwartung besteht, darliber im Rahmen der
Systemakkreditierung einen Beitrag zur Qualitdtsentwick-
lung leisten zu kénnen.

Zu Uberdenken ist zudem, ob die Vorgaben der Systemak-
kreditierung im Hinblick auf die sehr unterschiedlichen Pro-
file der deutschen Hochschulen hinreichend ausdifferen-
ziert sind, da Anforderungen, die Systemakkreditierungs-
verfahren an grole bzw. kleine Hochschulen stellen, sehr
verschieden sein kénnen.

Wesentlich erscheint ferner, dass die Diskussion um ein
Verstdandnis von Qualitdt gerade durch den Akkreditie-
rungsrat auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und
nicht als Ergebnis von fiir Hochschulen nicht zu durch-
schauenden Aushandlungsprozessen gefiihrt wird.

Im Zusammenhang mit der Ausgestaltung kiinftiger Qua-
litatssicherungssysteme in Hochschulen wie auch im Hin-
blick auf die Weiterentwicklung des Akkreditierungssys-
tems gilt es zu bedenken, dass eine Formalisierung von Ver-
fahren und Strukturen vielleicht dazu fihrt, ein hinreichen-
des Kontroll-, nicht aber ein Qualitdtsentwicklungssystem
zu implementieren. Der Gefahr einer Biirokratisierung und
Erstarrung der Verfahren sollte entgegengewirkt werden,
um die Potenziale angemessen zu nutzen.

Gutachter-Peers

Erfahrungsgestiitzt zeichnet sich bereits jetzt ab, dass Gut-
achter/innen der Systemakkreditierungsverfahren wie auch
jene der Programmstichprobe immens hohen Anspriichen
genligen mussen.

Im Zuge der Systemakkreditierung erwartet
Gutachter/innen die Aufgabe, nicht nur simtliche Qua-
lititsdimensionen einer Hochschule im Bereich Studium
und Lehre zu beurteilen sowie entsprechende Schlussfolge-
rungen aus der Merkmals- und Programmstichprobe zu zie-
hen, sondern vorausgesetzt werden auch einschlagige me-
thodische Kenntnisse tiber Verfahren und Instrumente uni-
versitdrer Qualitatssicherung. Neben umfassenden Erfah-
rungen im Bereich der Qualitatssicherung22 scheint es dar-
Uber hinaus relevant, dass Gutachter/innen mit der Kom-
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plexitdit und der GréRe einer von ihnen zu bewertenden
Einrichtung vertraut sind.

Mit Blick auf die Systemakkreditierung von Hochschulen
bleibt in Bezug auf die Systemebene wie auch die
Programmebene zu fordern, zundchst das jeweils dort zu-
grunde gelegte Peer Review sachgerecht zu definieren und
gegenlber anderen Erscheinungsformen dieses Instrumen-
tes abzugrenzen; diese Ergebnisse sollten in die weitere
Ausarbeitung des Verfahrens einflieRen.

Bezogen auf die Peer-Groups aus Fachgutachtern/innen im
Rahmen der Programmstichprobe stellt sich heraus, dass
diese, um sich der Vielgestaltigkeit von Aspekten der unter-
schiedlichen Ebenen von Qualitditsmanagementsystemen
der Hochschulen zu néhern, eine explizite theoretische
Vorbereitung benétigen, die von den Agenturen kaum zu
leisten ist.

Zudem sollte hinsichtlich der Gutachter/innen im Rahmen
der Programmstichprobe in jedem Fall ein politischer
Aspekt bedacht werden: Gutachter/innen erwarten nach
bisherigen Erfahrungen bei Akkreditierungsverfahren, dass
ihre Voten zu konkreten Auflagen fiir die Facher fihren. Es
wird im Vorfeld einer Programmstichprobe schwierig zu
vermitteln sein, dass Beratungsgesprache bei einem Vor-
Ort-Besuch erst auf einer aus deren Sicht abstrakten Ebene
Wirkung zeigen, die sich nicht jedem/r Fachvertreter/in er-
schlieBen wird. Mit ihrer nicht unbedingt transparenten
Zielausrichtung konnten Programmstichproben bzw. die
aktuell geplante Form der Halbzeitstichprobe somit zu
einer hohen Unzufriedenheit und ggf. zu einer weiteren Ak-
kreditierungs"-ermidung" fihren.

Abschliefend ist zu resimieren, dass die anhaltende Dis-
kussion um unterschiedliche Verfahren, seien es Institutio-
nal Audits23, Quality Audits oder eben Systemakkreditie-
rungen, bestenfalls indirekt zu einer Qualitatssteigerung
des Akkreditierungssystems beitragt. Viel wichtiger er-
scheint eine intensive Auseinandersetzung um Funktion,
Qualitatsverstandnis, Erklarungskraft der eingesetzten Me-
thoden und Wirkungen von Qualitatssicherungsverfahren,
um die Akkreditierung in Deutschland in den Worten von
Schwarz (Schwarz 2006) nicht zu einem "Ritual" werden zu
lassen, deren Sinnhaftigkeit sich einzig aus ihrer Existenz an
sich ableitet.
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Entwicklung von Qualititsmanagement
im Verfahren der Systemakkreditierung

an der Universitat Potsdam

Die Systemakkreditierung zielt mehr als die Programmak-
kreditierung auf die Entwicklung von Selbststeuerungskréf-
ten der Hochschulen. An Stelle der Zertifizierung einzelner
Studienprogramme, wird in der Systemakkreditierung die
Fahigkeit der Hochschulen begutachtet, aus eigener Kraft
die Qualitdit der Lehrangebote zu sichern und zu ent-
wickeln. Entscheidendes Kriterium far die ,Systemakkredi-
tierungsfahigkeit" ist das Vorliegen eines wirksamen hoch-
schulinternen Qualitditsmanagementsystems fiir den Be-
reich Lehre und Studium. Der Artikel beschreibt am Bei-
spiel der Universitdt Potsdam einen Ansatz fiir die Verfah-
rensgestaltung der Systemakkreditierung. Entsprechend
dem durch die Balance zwischen Autonomie und Rechen-
schaftspflicht gekennzeichneten Verhéltnis zwischen Staat
und Hochschule, gestaltet sich auch das Verhiltnis zwi-
schen der Hochschulleitung und den hochschulinternen
Leitungsebenen. MaBnahmen zur Institutionalisierung von
Qualitatsmanagement auf den verschiedenen Leitungsebe-
nen werden beschrieben.

1. Einleitung

Mit der Systemakkreditierung ist ein Verfahrensstrang der
externen Qualitdtssicherung von Studienangeboten einge-
fihrt worden, der in hoherem MaRe als die programmbezo-
gene Akkreditierung auf die Entwicklung der Selbststeue-
rungsfahigkeit von Hochschulen zielt. Beurteilungsgegen-
stand der Systemakkreditierung ist das hochschulinterne
Qualitdtsmanagementsystem und die Frage, inwieweit die
Hochschule in der Lage ist, die Qualitat ihrer Lehr- und Stu-
dienangebote in eigener Regie und gemal den Qualitatskri-
terien des europdischen Hochschulraums zu sichern (Akkre-
ditierungsrat 2010). Die Prifkriterien der Systemakkre-
didtierung unterscheiden sich entsprechend von denen der
Programmakkreditierung und beziehen sich hauptséachlich
auf die Prozessqualitdt von Lehre und Studium. Die Input-
qualitdt (Ressourcenausstattung fiir die Durchfiihrung der
angebotenen Programme, inhaltsbezogene Details der ein-
zelnen Curricula, etc.) sowie die Ergebnisqualitat (Einzeler-
gebnisse von Lehre und Studium, beispielsweise im Sinne
von Absolventenzahlen einzelner Studiengénge) stehen da-
gegen deutlich weniger im Fokus der Beurteilung.

Dieser Ansatz entspricht dem an der Universitdt vorhande-
nen Steuerungsleitbild einer autonom agierenden und
wettbewerblich organisierten Hochschule in h&éherem
MafRe, zielt er doch auf die Ubernahme von Eigenverant-
wortung fir die Qualitdt der angebotenen Studienprogram-
me. Insbesondere aus diesem Grund hat sich die Universitat

I QiwW 2/2011

Sylvi Mauermeister

Philipp Pohlenz

Potsdam als eine der ersten Hochschulen bundesweit ent-
schieden, den Weg der Systemakkreditierung zu gehen und
in der Folge ein leistungsstarkes Qualititsmanagementsy-
stem fiir Lehre und Studium auf- bzw. auszubauen.

2. Steuerungsverstidndnis der Universitat
Potsdam

Da die Systemakkreditierung noch nicht in der Breite des
deutschen Hochschulsystems etabliert ist, bestehen in nur
sehr geringem MaRBe Erfahrungen mit ihrer Durchfiihrung.
Die Hochschulen, die sich im Verfahren befinden, bewegen
sich entsprechend noch auf vergleichsweise unsicherem
Terrain. Dies bedeutet aber auch, dass es Gestaltungsspiel-
rdume und die Offenheit fiir verschiedene Herangehens-
weisen an das Verfahren bzw. die Ausgestaltung von Anséat-
zen fir das institutionelle Qualitdtsmanagement in Lehre
und Studium gibt. Gemachte Erfahrungen sollten nach vor-
liegender Auffassung systemweit diskutiert werden, um
mittelfristig einen Beitrag fur die Entwicklung von Stan-
dards fiir ,gutes” bzw. ,akkreditierungsfahiges" Qualitdtsm-
anagement zu leisten.
Die Entwicklungsziele der Universitat fiir den Bereich Lehre
und Studium wurden im Hochschulentwicklungsplan defi-
niert. In ihnen stellt sich die Universitdt die Aufgabe, Lehre
und Studium gemaB der durch den Bologna Prozess formu-
lierten Ziele zu entwickeln. Im Rahmen dieser Entwick-
lungsstrategie konzentriert sich die Universitdt Potsdam
sich auf die folgenden Handlungsfelder:

1. Forschungsbasierung in der Lehre,

2. Kompetenzorientierung der Lehre,

3. Weiterentwicklung eines gut strukturierten Studiums in
studierbaren Curricula,

4. Anwendung von wissenschaftsaddaquaten Verfahren der
Qualitatssicherung und Qualitatsentwicklung,

5. Aufbau einer dialogorientierten Qualitatskultur, verstan-
den sowohl als dialogorientiertes Leitungshandeln, als
auch im Sinne der oben beschriebenen Dezentralitat und
Fakultdtsautonomie bei der Entwicklung kontextspezifi-
scher Ansétze.

Da sich Qualitatsprobleme stets am besten dort 16sen las-
sen, wo sie bestehen (vgl. z.B. Pellert 2002), entwickeln die
Fakultdten jeweils spezifische Strategien zur Erreichung der
gesamtuniversitdren Qualitdtsziele und gestalten ihr Qua-
lititsmanagement entsprechend ihrer Bedarfe aus. Die Er-
fahrungen und Kenntnisse lokaler Akteure liber Verbesse-
rungsbedarfe und Optimierungspotenziale sind entschei-
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dend fiir eine kontextsensible Entwicklung der Qualitat von
Lehre und Studium. Diese grundlegende Erkenntnis hat die
Universitat Potsdam bei der Entwicklung ihres Qualitatsma-
nagementansatzes geleitet. Die Schlussfolgerung bestand
darin, den Fakultdten ein moéglichst hohes MaR an Autono-
mie bei der Gestaltung von Verfahren der Qualitatsentwick-
lung in Lehre und Studium zuzugestehen. Im Gegenzug
dazu haben sich die Fakultiten gemeinsam mit der Hoch-
schulleitung darauf verstandigt, dass diese Verantwortung
dezentral wahrgenommen und in konkreten Handlungsstra-
tegien umgesetzt wird. Die fakultitsspezifischen Strategien
werden durch die Hochschulleitung mit geeigneten Verfah-
ren und Instrumenten vergleichend tberpriift. Dass die Fa-
kultdten die Verantwortung fir die Entwicklung "ihres Qua-
lititsmanagements" tatsdchlich wahr und ernst nehmen,
driickt sich nicht zuletzt in einer deutlichen Verstarkung der
Investitionen aus. Mittlerweile haben sich die Fakultdten
personell auf dem Aufgabengebiet Qualitdtsmanagement in
Lehre und Studium deutlich verstarkt. Zur Unterstiitzung
der Fakultiten, wurde auf zentraler Ebene Ende 2009 das
Zentrum flr Qualitdtsentwicklung in Lehre und Studium
(ZfQ) als Stabsstelle des Prasidiums, in der Verantwortung
des zustandigen Vizeprasidenten fiir Lehre und Studium
eingerichtet. Dieses Zentrum versteht sich als Dienstleister
fur die Fakultaten, beispielsweise im Bereich der Durch-
fihrung von Evaluationen. In enger Abstimmung zwischen
dezentralen und zentralen Akteuren werden die Strategien
der Fakultdten zur Qualitdtsentwicklung umgesetzt (s.u.).
Im Qualitdtsmanagementansatz der Universitdt Potsdam
wird auf diese Weise das durch die Balance zwischen Auto-
nomie und Rechenschaftspflicht gekennzeichnete Steue-
rungsverhaltnis zwischen Staat und Hochschule auf die
hochschulinterne Ebene ibertragen. Dieses Kennzeichen
des gewdhlten Steuerungsansatzes spiegelt sich nach vorlie-
gender Auffassung deutlich besser in der Logik der System-
akkreditierung wider. Diese zielt wie bereits ausgefihrt auf
die Aktivierung von lokalen Selbststeuerungsfahigkeiten, in
der auf duBere Eingriffe in die Verfahrenshoheit der dezen-
tralen Akteure weitgehend verzichtet wird. Demgegentber
kann die Programmakkreditierung unter Umstanden als ex-
terne Detailsteuerung wahrgenommen werden, die mogli-
cherweise eher in Autonomieverlusten resultiert (vgl. Kiin-
zel 2008). Dies wiirde dem Anspruch, durch die Ge-
wahrung von lokaler Entscheidungs- und Gestaltungsauto-
nomie zur Profilierung und wettbewerblichen Organisation
von Hochschulen beizutragen, eher widersprechen.

Neben der Gewdhrung von lokaler Entscheidungs- und Pla-
nungsautonomie, besteht in der Rechenschaftspflicht ge-
geniiber der zentralen Leitungsebene wie gesagt ein zentra-
les Merkmal des beschriebenen Steuerungsansatzes. Der
Erfordernis, die dezentrale Verantwortungsiibernahme auf
der zentralen Leitungsebene Gberpriifbar zu machen, wird
im Fall der Universitat Potsdam durch den Verfahrensstrang
der Metaevaluation Rechnung getragen. Auf diese Weise
wird dem potenziellen Risiko begegnet, dass die Fakultiten
die gewdhrte Autonomie nutzen, um mit Verweis auf ihre
Verfahrenshoheit, Vermeidungsstrategien zu entwickeln.

In der Metaevaluation werden im Peer Review Verfahren
die Qualititsmanagementansatze der Fakultiten verglei-
chend begutachtet. Wichtigster Priifgegenstand dabei ist
die Effizienz der gewéhlten Qualititsmanagementverfahren
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vor dem Hintergrund der je spezifischen Kontexte und Qua-
litaitsverstandnisse. Weit weniger zentral ist dagegen die
Frage des Einzelergebnisses in Lehre und Studium: Die Fa-
kultditen werden in der Metaevaluation gerade nicht hin-
sichtlich quantitativer Leistungsparameter (Absolventen-
zahlen etc.) beurteilt. Vielmehr soll begutachtet werden,
welche Verfahren die Fakultiten mit welchem Nachdruck
zur handlungsautonomen Durchfiihrung ihrer Qualitatsent-
wicklungsstrategien einsetzen.

Auf diese Weise wird tiberprift, inwieweit durch die fakul-
tatsspezifisch eingesetzten Verfahren gewahrleistet ist, dass
die Fakultdten die gesetzten Qualitatsentwicklungsziele in
Lehre und Studium erreichen und im Falle von Abweichun-
gen Nachsteuerungen vornehmen. Damit ist ein wichtiger
Hinweis auf kiinftige Standards fir die Ausgestaltung von
Qualitatssicherungssystemen gegeben. In diesen sind in Re-
gelkreislaufen (i) Qualitatsziele definiert, (ii) Ressourcen
und Prozesse zu deren Erreichung projektiert, (iii) Mecha-
nismen der Informationssammlung beziiglich des Grades
der Zielerreichung etabliert sowie (iv) Verfahren der Nach-
steuerung im Fall einer Zielverfehlung routinisiert. Durch
dieses Herangehen wird der Logik einer kontinuierlichen
Qualitatssicherungsarbeit in Regelkreislaufen (PDCA-Zy-
klus: plan — do - check — act) entsprochen.

Diese Nachsteuerung kann sich dabei auf die Prozesse
und (quantitativen sowie qualitativen) Ergebnisse der Lei-
stungserbringung beziehen (,fitness for purpose") sowie
auf die formulierten Ziele, die hinsichtlich ihrer Validitat
kontinuierlich zu reflektieren und zu Uberpriifen sind
(.fitness of purpose"). So stellt bspw. die Arbeitsmarkt-
gangigkeit der Studienabschliisse ein vielfach gefordertes
Qualitatskriterium von Lehre und Studium dar. Im Sinne
einer Validierung der entsprechenden Qualitdtsziele ist
kontinuierlich zu priifen, ob die Lernziele und Lehrmetho-
den sowie die Studieninhalte mit der verdnderlichen Rea-
litdt und den Anspriichen der adressierten Arbeitsmarkt-
segmente Schritt halten (vgl. Pohlenz 2010).

Ein erster Durchfihrungszyklus der Metaevaluation steht
vor dem Abschluss. Im Juni 2011 werden die Vor-Ort Bege-
hungen an den Fakultdten durchgefiihrt, so dass im Herbst
die Gutachten zu den Fakultdtsansdtzen vorliegen. Diese
werden wiederum auch den Gutachtern im Verfahren der
Systemakkreditierung zur Verflgung gestellt. Auf diese
Weise ist das auf Dezentralitdt ausgerichtete Grundprinzip
der Qualitatssicherungsarbeit an der Universitdt Potsdam
auch Gegenstand der Begutachtung der hochschulweiten
Qualitatsstrategie.

3. Verfahrensstand der Systemakkreditierung
an der Universitdt Potsdam

Seit der Antragstellung der Universitit auf Zulassung zum
Verfahren der Systemakkreditierung ist der Ausbau des
Qualitatssicherungssystems weiter voran getrieben worden
und die ersten Verfahrensschritte wurden abgeschlossen.
Gegenwartig bereitet sich die Universitat auf die Merkmals-
stichprobe vor.

Die eingeleiteten MaRnahmen zur Erreichung der ,System-
akkreditierungsféahigkeit” bestanden neben der Durch-
fhrung eines ersten Zyklus des Verfahrens der Metaeva-
luation sowie der Etablierung von hochschulweiten Dia-
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insbesondere in

e dem Ausbau zentraler und dezentraler institutioneller
Strukturen fiir das Qualitdtsmanagement (Griindung des
Zentrums fir Qualitatsentwicklung in Lehre und Studium
- ZfQ; Besetzung von Stellen fiir das Qualitdtsmanage-
ment auf Fakultdtsebene),

e dem Ausbau des Prozessmanagements fiir die Orientie-
rung der Qualitatsentwicklungsarbeit auf die Prozesslo-
gik von Lehre und Studium.

Bereits abgeschlossene Verfahrensschritte nach der Zulas-
sung zur Systemakkreditierung durch die Akkreditierungs-
agentur ACQUIN bestanden in der Einreichung der Selbst-
dokumentation (Qualitditsmanagementhandbuch fiir den
Bereich Lehre und Studium) und der Durchfithrung der er-
sten von zwei Begehungen im Rahmen der Systemakkredi-
tierung durch die Gutachter sowie der Vorbereitung der
Selbstdokumentation im Rahmen der Merkmalsstichprobe.

3.1 Ausbau zentraler und dezentraler Strukturen fiir das
Qualitatsmanagement
Das Zentrum fiir Qualitatsentwicklung in Lehre und Studi-
um (ZfQ) versteht sich als wissenschaftlicher Dienstleister
fur die Fakultdten und die an der Lehre beteiligten Zentra-
len Einrichtungen der Universitat. Bereits in der Griin-
dungsphase des Zentrums wurden entsprechend die Studi-
endekane und Fakultdtsbeauftragten fiir Qualitditsmanage-
ment aktiv einbezogen. Das Dienstleistungsangebot be-
steht in der Unterstiitzung bei der Konzeption und Durch-
fihrung von Ansdtzen und Verfahren zur Qualitatsentwick-
lung in Lehre und Studium. Konkret geht es um

e die Kooperation mit den Fakultdtsverantwortlichen bei
der Durchfithrung von Evaluationen und bei der Nutzung
von entsprechenden Ergebnissen fiir Entwicklungsstrate-
gien (bspw. mit Blick auf die Modularisierung, die Be-
darfsformulierung hinsichtlich  hochschuldidaktischer
Weiterbildungsangebote, etc.),

e die Beratung der Fakultdten bei der Weiterentwicklung
von Studiengdngen mit Blick auf die Anforderungen der
(Re-)Akkreditierung von Studienprogrammen

e inhaltliche Aspekte der Qualitatsentwicklung, etwa hin-
sichtlich der Employability von Absolventinnen und Ab-
solventen und der curricularen Einbindung digitaler
Lehr-/Lernmedien.

Auch die Verortung des Zentrums in der Organisations-
struktur der Universitat spiegelt das Selbstverstdndnis des
Zentrums als wissenschaftlich tatige und auf Entwicklungs-
arbeit beruhende Einrichtung wider. Gegriindet wurde es
auf der Basis eines Beschlusses des akademischen Senats als
Stabsstelle des Prdsidiums. Die Griindung als Stabsstelle
verdeutlicht zugleich den hohen Stellenwert, den das
Thema der Qualitatsentwicklung von Lehre und Studium
auf der Agenda der Hochschulleitung einnimmt. Das Zen-
trum ist dem Vizeprdsidenten fiir Lehre und Studium zuge-
ordnet und untersteht seiner fachlichen Aufsicht. Qualitats-
entwicklung in Lehre und Studium wird als Management-
aufgabe der Leitung verstanden und bewusst nicht im Be-
reich der klassischen Verwaltungsdezernate angesiedelt
(vgl. Fischer-Bluhm 2010).
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Zur externen Begutachtung der Arbeit des Zentrums, ins-
besondere hinsichtlich der Kopplung mit den Erwartun-
gen und Anforderungen seiner Umwelt, und zur Beurtei-
lung des Ausbaustandes des Qualitdtssicherungssystems
setzt die Hochschulleitung einen Qualitdtsbeirat ein. Der
Beirat besteht aus Hochschulmitgliedern und externen In-
teressengruppen (z.B. Vertreter regionaler Arbeitsmarkte)
sowie Experten aus dem Bereich der Hochschulentwick-
lung. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Arbeit
des Zentrums nicht zum Selbstzweck wird und dass ge-
wdhlte methodische Ansdtze in Einklang mit den Erwar-
tungen und Anforderungen der Fakultaten stehen. Diesem
Zweck dient auch die Vertretung der Studiendekane im
Beirat des Zentrums.

Durch die organisatorische Nahe zur Hochschulleitung und
damit zu den einschldgigen Verwaltungsabteilungen (De-
zernate flir Studienangelegenheiten und Strategische Pla-
nung) ist das Zentrum gleichzeitig aber auch an verwal-
tungstechnischen Abldufen im Bereich von Lehre und Stu-
dium beteiligt. Diese beziehen sich insbesondere auf Ge-
nehmigungsverfahren zur Einfihrung neuer Studiengénge
und die Uberarbeitung von Studienprogrammen. Wéhrend
durch die Dezernate die formale Priifung auf Rechtsférmig-
keit und die Kapazitatsberechnung erfolgt, hat das das
Zentrum, vertreten durch seinen Geschéftsbereich Akkre-
ditierung, mittlerweile die Funktion, Studienprogramme
hinsichtlich der rechtsverbindlichen Akkreditierungskritie-
rien zu priifen.

Dem ,Dreiklang" aus dezentraler Fakultdtsebene, zentraler
Hochschulleitung und zentraler Universitdtsverwaltung ent-
spricht auch die Allokation der Ressourcen. GemaR der For-
mel ,3 x 5" ist in den Fakultaten jeweils eine Person thema-
tisch mit dem Aufgabenfeld "Qualitdtsmanagement" befas-
st. Im Zentrum fir Qualitdtsentwicklung sind fiinf Personen
mit den verschiedenen Schwerpunkten, von der Lehreva-
luation bis zur Akkreditierung beschaftigt. Weitere funf
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern auf der Ebene der
zentralen Universitatsverwaltung Abldufe ab, die einen un-
mittelbaren Bezug zur Qualitdt von Lehre und Studium
haben (z.B. die Administration des Campusmanagement-
systems). Diese GroéRenordnung ist das Ergebnis einer
mehrjéhrigen Auf- und Ausbauarbeit sowie der Neustruktu-
rierung bereits bestehender Bereiche. Bezogen auf die
GroBe der Universitdit Potsdam mit mittlerweile Gber
20.000 Studierenden ist aus vorliegender Sicht eine Aus-
stattung erreicht, in der sich der Stellenwert des Themas
durch die Universitdt in angemessener Weise widerspiegelt.

3.2 Prozessmanagement in Lehre und Studium

Fir die Abbildung der durch die Systemakkreditierung an-
gesprochenen Prozesslogik von Lehre und Studium wurde
das Prozessmanagement ausgebaut. Dafiir wurden zentrale
Abldufe im Leistungsbereich Lehre und Studium beschrie-
ben und als Prozesse modelliert. Gemeinsam mit jeweils
verantwortlichen Stellen, sowohl aus dem Wissenschafts-
bereich, wie auch aus der Verwaltung wurden Prozess-
schritte beschrieben und Probleme in den Prozessabldufen
identifiziert. Ergebnis ist eine idealtypische Darstellung von
Prozessabldufen zu den zentralen Themen von der Einrich-
tung und Anderung von Studiengingen bis zur Durch-
fuhrung von Berufungsverfahren. Die entsprechenden Pro-
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zessdarstellungen sind 6ffentlich im Internet zugénglich?.
Ziel der Prozessdarstellungen ist es, Prozessverantwortli-
chen Orientierung bei der Durchfithrung zentraler Prozesse
zu geben. Gleichzeitig ist nicht beabsichtigt, zu einer me-
chanistischen Standardisierung des Handelns der Beteilig-
ten beizutragen. Nichtsdestotrotz ist eine Benennung von
Verantwortlichkeiten, aber auch von ggf. zu konsultieren-
den Ansprechpartnern und Unterstlitzung Leistenden ins-
besondere fiir neue Mitglieder der Universitat hilfreich. Die
Prozessdarstellungen werden auch in diesem Sinne verstan-
den und von den Hochschulmitgliedern als Orientierungs-
angebot angenommen.

3.3 Weitere Verfahrensschritte in der Systemakkreditierung
Im Nachgang zur ersten Begehung wurde mittlerweile die
Auswahl beziiglich der in der Merkmalstichprobe begut-
achteten Kriterien vorgenommen. Die entsprechende
Selbstdokumentation ist bereits eingereicht und die darauf
bezogene zweite Begehung vorbereitet. Die Darstellung
detaillierter Informationen zu den Ergebnissen sowie zu
den Einzelheiten des Ablaufs dieser Verfahrensschritte
muss hier noch zuriickgestellt werden, um das laufende
Verfahren nicht zu beeinflussen.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Die Universitit Potsdam hat sich fiir das Verfahren der Sy-
stemakkreditierung entschieden, weil deren Priifgegen-
stand dem Verstdndnis der Universitdt von einem autono-
men und eigenverantwortlichen Herangehen an die Frage
der Qualitatsentwicklung besser entspricht. Vielfach wurde
mit der Einfithrung der Systemakkreditierung die Erwartung
verbunden, dass die mit der externen Qualitdtssicherung
insgesamt verbundenen organisatorischen und ressourcen-
mafigen Aufwendungen und Belastungen der Hochschulen
zurtickgehen wiirden. Die vorliegenden Erfahrungen kon-
nen dies nicht bestdtigen. Mit der hochschulautonomen
Entwicklung von Qualitditsmanagementsystemen gehen im
Gegenteil deutliche Anstrengungen bei der internen Ent-
wicklung geeigneter und kontextsensibler Verfahren sowie
bei deren nachhaltiger Institutionalisierung einher.

Nichtsdestotrotz ist das Prinzip der Starkung von Selbst-
steuerungsféhigkeit und Autonomie nicht hoch genug ein-
zuschdtzen. Schon nachdem die ersten Schritte gegangen
wurden, besteht eine wichtige Erfahrung darin, dass sich
die Lerneffekte bezlglich der Weiterentwicklung des Qua-
lititsmanagementsystems auf Entwicklungsbedarfe bezie-
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hen, die oberhalb der Ebene einzelner Studiengénge ange-
siedelt sind. Im Sinne der Nutzung von organisationalen
Lernprozessen ist daher zu konstatieren, dass die Wirkun-
gen der Systemakkreditierung auf die Qualitdtsentwicklung
von Lehre und Studium weiter reichen als auf die einzelnen
Studienprogramme.
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Wim Gorts (Hg )

Tutoreneinsatz und Tutorenausbildung

Studierende als Tutoren, Ubungsleiter,

il

= von Tutoren und daraus entwickelte Schulungsprogramme fir die Tu-
ISBN 3-937026-70-3. Bielefeld 2011 toren oder vorausgeschickt fiir eine Ausbildung der Ausbilder solcher
247 Seiten, 27.90 Euro {lutoren;

uagunSaliues|xeld :Us|NYISYd0H Ul USUIST pun Uaiys S9PUSIIAIIOW :3YIaY

Bestellung - E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22




	Inhaltsverzeichnis
	Editorial
	QiW im Gespräch mit Professor Dr. Reinhold R. Grimm, Vorsitzender des Akkreditierungsrates
	Iris Haußmann, Daniela Heinze, Anna Pia Roch & Uwe Schmidt: Externe Qualitätssicherungskonzepte
	Christoph Grolimund: Quality Audit - Externe Qualitätssicherung an Schweizer Universitäten
	Anke Hanft & Alexander Kohler: Quality Audits in Österreich
	Sabine FähndrichSabine Fähndrich: Die Programmstichprobe im Rahmen der Systemakkreditierung
	Philipp Pohlenz & Sylvi Mauermeister: Dezentrale Verantwortung und Autonomie
	Seitenblick auf die Schwesterzeitschriften

